
Drucksachennummer:
0579/2019

Seite 1 Datum:
12.06.2019

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE HABIT
Amt/Eigenbetrieb:
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Beteiligt:
TFD   Task Force Digitalisierung
20        Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:
Feststellung des Jahresabschlusses HABIT für das Wirtschaftsjahr 2018

Beratungsfolge:
04.07.2019 Betriebsausschuss HABIT
11.07.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt nimmt zur Kenntnis, dass der Betriebsleitung gemäß § 5 Abs. 5 
Eigenbetriebsverordnung NRW durch den Betriebsausschuss Entlastung erteilt 
wurde.

Der Rat der Stadt beschließt:

Der Jahresabschluss 2018 wird vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeinde-
prüfungsanstalt in Herne festgestellt. 

Der Bilanzgewinn  in Höhe von 510.638,28 Euro wird wie folgt verwendet:

- Zuführung in die zweckgebundene Rücklage S/4 HANA   60.000,00 Euro

- Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage

     „Standortwechsel HABIT“                                                 450.638,28 Euro

Dem Betriebsausschuss HABIT wird gemäß § 4 Buchst. c) der Eigenbetriebs-
verordnung NRW Entlastung erteilt.
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Nach Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine Veröffentlichung in der 
für die Stadt Hagen vorgesehenen Form. Dies wird voraussichtlich im Juli 2019 
erfolgen. Mit Veröffentlichung ist der Ratsbeschluss umgesetzt.
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Kurzfassung
 Gemäß §§ 21 und 25 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist der HABIT 

verpflichtet, für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen und gleichzeitig einen Lagebericht zu fertigen. 

 Nach § 106 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) sind der Jahresabschluss und der Lagebericht zu prüfen 
(Jahresabschlussprüfung). 

 Mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne wurde hierzu 
zwischen der Stadt Hagen - HABIT und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
DHE Revision ein Prüfvertrag geschlossen. 

 Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat mit Datum vom 06.05.2019 nach dem 

abschließenden Ergebnis der Prüfung einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt (siehe Anlage 1, Prüfbericht). 

 Im Rahmen der Prüfung wurde ein Bilanzgewinn von 510.638,28 Euro 
ermittelt. 

 Nach § 5 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung entscheidet der 
Betriebsausschuss über die Entlastung der Betriebsleitung. 

 Nach § 41 GO NRW i. V. m. § 4 EigVO entscheidet der Rat der Stadt Hagen 
u.a. über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
Jahresgewinns oder die Deckung des Verlustes. Außerdem entscheidet er 
über die Entlastung des Betriebsausschusses. 

 Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresabschluss 2018 vorbehaltlich der 
Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne festzustellen und den 
Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: 

- Zuführung in die zweckgebundene Rücklage

S/4 HANA                                                                       60.000,00 Euro

- Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage

          „Standortwechsel HABIT“                                              450.638,28 Euro

Die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings ist der Vorlage als Anlage 2 
beigefügt.

Begründung

Der HABIT ist gemäß §§ 21 und 25 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) verpflichtet 
für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen 
und gleichzeitig einen Lagebericht zu fertigen. Nach § 106 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sind der 
Jahresabschluss und der Lagebericht zu prüfen (Jahresabschlussprüfung). Hierzu 
wurde zwischen der Stadt Hagen - HABIT Hagener Betrieb für 
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Informationstechnologie und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHE Revision mit 
Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne ein Prüfvertrag geschlossen.
 
Die Prüfung des HABIT erfolgte im April 2019 gemäß § 106 GO NRW in Verbindung 
mit § 317 HGB und der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen. 
Zudem waren durch die Prüfer die Vorschriften des § 53 HGrG zur 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
beachten.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erklärt in ihrem Bestätigungsvermerk, dass  die 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Ausführungen zu den Prüfungen und der Bestätigungsvermerk des 
Wirtschaftsprüfers können dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2018 des "HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie - 
Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr -" entnommen werden, der als Anlage zur 
Vorlage beigefügt wird (Anlage 1).

Nach § 5 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung entscheidet der Betriebsausschuss 
über die Entlastung der Betriebsleitung.

Nach Maßgabe des § 41 GO NRW i. V. m. § 4 EigVO entscheidet der Rat der Stadt 
Hagen u.a. über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
Jahresgewinns oder die Deckung des Verlustes, außerdem entscheidet er über die 
Entlastung des Betriebsausschusses.

Im Rahmen der Prüfung wurde ein Bilanzgewinn von 510.638,28 Euro ermittelt.  

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresabschluss 2018 vorbehaltlich der 
Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne festzustellen und den 
Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: 

- Zuführung in die zweckgebundene Rücklage S/4 HANA   60.000,00 Euro

- Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage

          „Standortwechsel HABIT“                                                 450.638,28 Euro

Die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings ist der Vorlage als Anlage 2 
beigefügt.
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Finanzielle Auswirkungen
 

Der Bilanzgewinn  in Höhe von 510.638,28 Euro wird wie folgt verwendet:

- Zuführung in die zweckgebundene Rücklage S/4 HANA   60.000,00 Euro

- Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage

          „Standortwechsel HABIT“                                                 450.638,28 Euro

gez. gez.
Erik O. Schulz Christoph Gerbersmann
Oberbürgermeister 1. Betriebsleiter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer Stadtsyndikus Die Betriebsleitung

Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie
TFD   Task Force Digitalisierung
20        Fachbereich Finanzen und ControllingTFD, Task Force 
Digitalisierung
20, Fachbereich Finanzen und Controlling

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts
zum

31. Dezember 2018

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

Hagen

 

                                                                                                                                                               

Dr. Deussen & Ewerdwalbesloh Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   Steuerberatungsgesellschaft

Körnerstraße 84, 58095 Hagen

MDiehl
Schreibmaschinentext
Anlage 1

MDiehl
Schreibmaschinentext
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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses und La-

geberichts  des   HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie zum 31. De zember 2018 ist

an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

In der Betriebsausschusssitzung vom 20.9.2018 des 

HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie

– Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr –

eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen,

Hagen

– nachfolgend auch kurz "HABIT" genannt –

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

ge wählt (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Dar auf hin be auftragte uns der Betriebsleiter, Herr Ger hard Thu-

rau, Ha gen, mit Zu stimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA), Herne, vom 13.11.2018,
den Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2018 un ter Ein be zie hung der Buch füh rung und den La-

gebe richt für das Wirt schaftsjahr 2018 in ent spre chen der An wen dung der §§ 316 / 317 HGB ge mäß

§ 106 der Ge mein de verord nung des Lan des Nord rhein-Westfalen zu prü fen so wie über das Er-

gebnis un serer Ar bei ten schrift lich Be richt zu er statten. Auf das Auftragsbe stäti gungs schrei ben vom

22.11./27.11.2018, das wir zu unseren Ak ten ge nom men haben, wird ver wie sen.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) be achtet. Wir verweisen auf die Berichterstattung in An lage 6

und die Feststellungen unter 5. (S. 25 ff.).

Gemäß Beauftragung durch die Betriebsleitung und dem Schreiben der GPA NRW vom 13.11.2018

haben wir insbe sondere die Themen "Korruptionsprävention nach dem Korruptionsbe kämpfungsge-

setz, Ri si ko frü her ken nung nach § 10 Ei gen betriebs verord nung NRW (EigVO), Kosten überdeckun-

gen nach § 6 KAG, Wirt schaft lich keits be rech nun gen vor In ves ti tionen nach § 16 EigV i.V.m. § 14

GemHVO und an ge mes sene Ver gü tun g von Leis tungsbe zie hungen nach § 10 Abs. 3 EigVO" über-

prüft. Die GPA NRW er wartet zu die sen The men ei ne aus sage kräf ti ge und dem Ein zelfall an gemes-

sene Be ant wortung der ein schlä gi gen Fra genkrei se im IDW Prü fungsstan dard 720. Hierzu wird von

uns de tail liert zur Prüfung nach § 53 HGrG (Anlage 6) Stellung genommen.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a HGB, §§ 49

und 53 WPO sowie §§ 28 ff. unserer Berufssatzung entgegen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba-

ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Der HABIT hat als eigenbetriebsähnliche Ein rich tung ge mäß § 21 EigVO NRW den Jahresab-

schluss und ei nen Lagebericht wie eine große Ka pital ge sell schaft aufzustellen. Bei der Prüfung des

Jah res ab schlusses und des Lageberichts han delt es sich daher um eine gesetzliche Ab schlussprü-

fung nach Landesrecht.

Wir haben unsere Prüfung unter Mit wir kung unseres Mitarbeiters, Herrn Dipl.-Kfm. Rü di ger Raue,

im April 2019 in den Ge schäfts räu men des HABIT in Ha gen durch ge führt. Die Schluss be ar beitung

des Auf trags er folgte im Mai 2019 in unseren Ge schäfts räu men.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der

Prü fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden er bracht.

Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresab schlus ses in ei ner

von uns eingeholten Vollständigkeitserklärung schriftlich be stätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehal ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard "Grundsätze ordnungsmä ßi ger Be-

richt erstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düssel dorf, (IDW

PS 450) erstellt. 

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, be stehend

aus Bi lanz (Anlage 1), Ge winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), so wie den

ge prüften La ge be richt 2018 (Anlage 4) beigefügt.

Unser uneingeschränkter Bestätigungsvermerk findet sich in Anlage 5. 

In Anlage 6 ist der Fragenkatalog zu § 53 HGrG ausgearbeitet, die rechtlichen und die steuer li chen
Verhältnisse der Gesellschaft finden sich in Anlage 7 und 8.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grun-

de. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Drit ten sind

Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim-

mung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten

schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche

des Dritten uns gegenüber gelten sollen. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Eigenbetriebs

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

sowie Anhang (Anlagen 1 bis 3) – und im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage sowie die

vor aussicht liche Entwicklung des Betriebs beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Be richt er stat-

tung zur Beurteilung der Lage des HABIT im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Be-

triebslei tung Stellung. 

Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des

HABIT ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen

haben. Hier zu ge hö ren ver tiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den ein zel nen

Ent wick lungen so wie ei ne kriti sche Würdigung der zu Grunde gelegten Annahmen, nicht aber ei-

gene Pro gnose rechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterla gen ei-

ne Be ur teilung er lauben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die

un mit telbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jah res ab-

schluss und den Lagebericht, so wie alle Unterlagen, wie Planungsrechnungen, wichtige Verträge,

Pro to kolle und Be richterstattun gen an die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir im Rah-

men un se rer Prü fung her an ge zo gen ha ben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Ent-

wicklung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und Lagebericht halten wir für zutreffend.

Tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten, die der Fortführung der Unternehmenstätigkeit entge-

genstehen, liegen nicht vor.

Die Aufgabe des HABIT ist, folgende informationstechnologische Dienstleistungen zu er bringe n:

– die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der informationstechnologischen Infrastruktur,

– die Rechenzentrumsleistungen,

– Consulting und Einführung von IT-Systemen und die damit zusammenhängende Organisations-
   beratung in Bezug auf Geschäftsprozesse,

– die Bereitstellung von Anwendungssoftware,

– den IT-Benutzerservice,

– IT-Schulungen

– sowie die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten.
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Hervorzuheben sind folgende Aspekte:

a. Die Verbindlichkeiten des städtischen Eigenbetriebs sind im abgeschlossenen Geschäfts jahr

von TEUR 5.029,9 auf TEUR 8.767,5 gestiegen. 

b. Die Umsatzerlöse sind um 1,6 % auf TEUR 15.268,6 gestiegen. Unter Berücksichtigung der

sons tigen betrieblichen Erträge und dem erhöhten Materialaufwand ergibt sich ein um TEUR

328,2 auf TEUR 11.371,2 vermindertes Rohergebnis. Das verminderte Rohergebnis hat im We-

sentli chen zu dem verminderten Betriebsergebnis von TEUR 234,2 (Vorjahr TEUR 540,5) bei-

getra gen.

c. Die Betriebsleitung geht von einer kontinuierlichen Entwicklung des Betriebes aus. Dabei wer-

den auf grund der betrieblichen Besonderheiten weder besondere Chancen noch besondere Ri-

siken in der prognostizierten Entwicklung des Eigenbetriebs erwartet. Der Betrieb des HABIT

wird zum 31.12.2019 eingestellt und als Fachbereich 15 bei der Stadt Hagen weiterbetrieben.

zu a.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger sind von TEUR 4.386,3 auf TEUR 7.156,2 ges tie gen.

Ursa che hierfür sind die noch nicht abgeschlossenen Investitionen in ein neues Back-Up-Rechen-

zentrum, dessen Fertigstellung/Inbetriebnahme für Ende 2. Quartal 2020 erwartet wird. Diese Inves-

ti tio nen und die in 2018 ab geschlossenen Investitionen in das Hauptrechenzentrum führen zu ei nem

ne gati ven Cash Flow aus der In ves ti tions tä tig keit in Hö he von TEUR 5.255,6. Da der Cash Flow aus

der lau fenden Ge schäftstä tig keit, der mit TEUR 2.647,9 zwar um 37,9 % über dem Vor jah res ni veau

lag, nicht aus reicht, um die ge samten In ves titionen ab zude cken, ergibt sich ein zu sätz li cher Finan-

zie rungs be darf, der durch die Trägerin des Be triebs be reit gestellt wurde. 

zu b.

Durch die Minderung beim Rohergebnis um TEUR 328,2, der Steigerung beim Per so nal auf wand

um TEUR 141,5, dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Auf wendun gen um TEUR 130,1, der ge-

ringen Ab schreibungen von TEUR 293,0 unter Be rück sich ti gung des konstanten Finanzergebnis ses

und der Steuern er gibt sich ein Jah reser geb nis von TEUR 211,3 (2017: TEUR 515,9), d.h. eine Ver-

minderung um TEUR 304,6 

zu c.

Die Betriebsleitung stellt jährlich für das Folgejahr einen Wirtschaftsplan auf, der im We sent li chen

die Tätig keiten beinhaltet, die im Rahmen ihrer zugewiesenen Aufgaben für die Stadt Ha gen anfal-

len werden. Hier bei werden sowohl die fixen als auch die variablen Kosten berücksich tigt. Die Kal-

kula tionen beinhalten Leistungen, die zwangsläufig erfolgen müssen, aber auch Leistun gen, die für

empfehlenswert gehalten werden. Das Kalkulationsgerüst und die empfehlenswerten Projek te wer-

den sodann mit der Stadt Hagen verhandelt. Diese entscheidet letztendlich, welche vor ge schlage-

nen Projekte, die über die zwangsläufigen Dienstleistungen hinausgehen, durchgeführt wer den sol-

len. Auf dieser Basis beruht das Geschäftsmodell des HABIT. 
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Hieraus resultiert, dass die Geschäftsentwicklung vergleichsweise zuverlässig vorausgeplant wer-

den kann. Infolge dessen geht die Werkleitung nicht davon aus, dass diese Entwicklung wesentlich

durch posi tive oder negative Faktoren beeinflusst wird.  

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 führt unter Berücksichtigung der geplanten Maß nah men

„Dokumentenmanagementsystem“ und „Standortwechsel“ zu einem vorläufigen Jah res fehlbe trag in

Höhe von TEUR 902. Dieser soll planmäßig durch die in früheren Jahren erfolgten zweck bezo genen

Rücklagen ausgeglichen werden. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Be urtei lung

der Lage des HABIT einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet.

Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zu-

treffend.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des HABIT der zeit

ge fähr det wäre. 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den nach

deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf

die Ein hal tung der ein schlä gi gen ge setz li chen Vor schrif ten so wie der ergänzenden Be stimmungen

der Sat zung des HABIT ge prüft. Den La gebe richt haben wir dar auf hin über prüft, ob er mit dem Jah-

res ab schluss und den bei unserer Prü fung ge wonne nen Er kennt nis sen in Ein klang steht und insge-

samt ein zu treffen des Bild von der La ge der Gesell schaft vermit telt. Die Prü fung des Lagebe richts

hat sich auch dar auf zu er strecken, ob die ge setzli chen Vorschrif ten zur Auf stellung des Lage be-

richts beachtet wor den sind (§ 317 Abs. 2 HGB n.F.). 

Die Betriebsleitung trägt die Verantwortung für die Rechnungslegung und die ge gen über uns als Ab-

schlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die se Un terla gen

un ter Einbeziehung der Buchführung und der gemachten Angaben im Rah men unserer pflicht ge mä-

ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben

unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwir kun gen

auf den Jah resabschluss oder Lagebericht ergeben.

Bei der Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haus halts-

grundsät zegesetz (HGrG) sowie die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53

HgrG" (Anlage zur VV zu § 68 LHO) be achtet. Des Weiteren haben wir auf die Einhaltung von er-

gän zen den lan des recht li chen Re gelun gen geachtet.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Tä tig-

keit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht er-

for derlich gemacht hätten.

Die Prüfung des Umfangs und der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob

alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, wa ren nicht Ge genstand unseres

Auf trags.
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3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im

Rah men unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge-

setzli che Re gelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be din-

gungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach den §§ 106 GO NW und 316 ff. HGB un ter Be ach-
tung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sätze ord nungs-
mäßi ger Durchführung von Abschlussprüfungen vorge nom men. Da nach ist die Prü fung so zu pla-
nen und durch zu füh ren, dass Un richtigkei ten und Verstöße, die sich auf die Darstel lung des durch
den Jah resab schluss un ter Be achtung der Grund sätze ord nungs mäßi ger Buchfüh rung und durch
den La gebe richt vermit telten Bildes der Ver mö gens-, Finanz- und Er tragslage we sentlich aus wir ken,
mit hinrei chen der Si cher heit erkannt wer den. 

Bei der Festle gung der Prüfungs hand lun gen wer den die Kennt nisse über die Ge schäfts tätig keit und
über das wirt schaftli che und rechtli che Um feld des HABIT so wie die Er war tun gen über mög liche
Feh ler be rück sichtigt. Im Rah men der Prü fung wer den die Wirk samkeit des rech nungsle gungsbe-
zoge nen in ter nen Kontroll sys tems so wie Nach weise für die An gaben in Buch füh rung, Jah resab-
schluss und La gebe richt überwie gend auf der Ba sis von Stich pro ben beur teilt. Die Prüfung umfasst
die Be urtei lung der an ge wand ten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der
we sent li chen Ein schät zun gen der Betriebsleitung so wie die Wür di gung der Ge samtdar stel lung des
Jah res ab schlus ses und des Lage be richts. Wir sind der Auf fassung, dass unsere Prü fung ei ne hin-
rei chend si chere Grund la ge für un ser Prüfungsurteil bil det. 

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit dem un ein ge schränk ten Be stäti-

gungs vermerk vom 2. Mai 2018 verse hene Jah resab schluss zum 31.12.2017. Die ser wur de mit Be-

schluss des Rates vom 5. Juli 2018 unver än dert fest ge stellt.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prü fungs-

stra te gie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfelds und auf Auskünf ten der

Betriebsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk-

tionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beurtei-

lung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.
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Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vor ge-

gan gen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Ge schäftsstra te gie

und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmens ebene haben wir an-

schlie ßend die Ge schäftsprozesse analysiert. In einem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben

wir beur teilt, in wie weit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf das Prüfungsri siko

ha ben, durch die Ges tal tung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnah men

re du ziert wor den sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wi r

bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksich tigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und

da mit ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der

Jah res abschlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungs hand lun-

gen im Hin blick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein-

schränken. 

So weit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben ana-

lyti schen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Ge schäftsvorfäl le

an hand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art

und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Ein satz von Mit-

arbei tern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risi koorien tie-

rung beach tet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden

Schwerpunkten unserer Prüfung:

– Anlagevermögen,
– Rückstellungen,
– Forderungen gegen den Träger/Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger,
– passiver Rechnungsabgrenzungsposten,
– Umsatzerlöse, 
– Anhang,
– Lagebericht,
– § 53 HGrG.



Blatt 9   

Nachstehend dargestellte Prüfungshandlungen haben wir durchgeführt:

Die Entwicklung des Anlagevermögens haben wir in angemessenen Stichproben durch Prüfung der

Zu- und Abgänge nachvollzogen. Die Prüfung erfolgte anhand der jeweiligen Belege mit den da zu-

gehörigen Unterlagen aus dem Dokumentenmanagementsystem OSECM/Enaio. Die Ab schrei-

bungen des Ge schäftsjahres wurden in Stichproben unter Berücksichtigung der betriebsspe zifi-

schen Nutzungs dauer auf Plausibilität überprüft.

Zum 31.10.2018 wurde eine Saldenbestätigungsaktion ausgewählter Debitoren und Kreditoren

durch geführt. Diese führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung der Forderungen und Verbind-

lich keiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2018 er streck te sich daher ins besondere auf

die Voll stän dig keit der aus ge wie se nen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie den Zahlungs-

verkehr in 2019.

Als Nachweis des Ansatzes der Forderungen gegen den Träger/Verbindlichkeiten gegenüber dem

Trä ger wur de ei ne Salden bestäti gung der Stadt Ha gen zum 31. Dezember 2018 an gefordert und

aus ge wer tet. Es erg ab sich kei ne Beanstandung. Zu dem haben wir die Voll stän dig keit die ser Pos-

ten stich pro ben weise an hand der Zah lungs vor gän ge im Fol gejahr ge prüft.

Die Prüfung der Guthaben bei Kreditinstituten und der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

haben wir anhand der betreffenden Kontoauszüge durchgeführt. 

Die Entwicklung des Eigenkapitals einschließlich der Rücklagen haben wir durch Einsichtnahme in

die entsprechenden Beschlüsse überprüft. 

Neben der Kontrolle der Inanspruchnahme und Auflösung sonstiger Rückstellungen richtete sich
unsere Prüfungstätigkeit vor allem auf die vollständige Erfassung aller wesentlichen, erkenn ba ren
Risiken des HABIT. Die Entwicklung der Rückstellungen wurde, ausgehend von den im Vor jahr aus-
ge wiesenen Rückstellungen, überprüft. Hierzu stellt die Gesellschaft Berechnungsunterla gen de tail-
liert zur Verfügung. Anhand eines Prüfprogramms wurde die Vollständigkeit des Rückstel lungs ka-
talogs überprüft. 

Anhang und Lagebericht wurden auf die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen überprüft. Die
Voll ständigkeit der Anhangsangaben wurde mit Hilfe einer Checkliste überprüft. Des Weiteren er-
folgte die Prüfung der Übereinstimmung des Zahlenmaterials mit den Angaben aus der Bilanz so wie
der Ge winn- und Verlustrechnung. Der Lagebericht wurde auf Plausibilität und Vollständigkeit über-
prüft. Aussa gen bzgl. Risiken und Chancen wurden anhand wesentlicher Einflussfaktoren überprüft.
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung erfolgte unter Zugrunde le gung des Fra-

genkatalogs zur Prüfung nach § 53 HGrG. Des Wei te ren wur de der Prü fungs stan dard des IDW PS

720 (Stand 9.9.2010) angewandt. Außerdem er folgte eine Über prüfung, ob der Jahres ab schluss in

Über ein stim mung mit der Eigenbetriebsverord nung NRW steht. Als Prüfungsunterlagen hierfür

dienten unter anderem:

– Protokolle über Sitzungen des Betriebsausschusses,
– Protokolle über Sitzungen der Betriebsleitung,
– Protokolle über Sitzungen der Geschäftsbereichsleiter,
– Protokolle über Beschlüsse des Rates der Stadt Hagen,
– Organisations- und Geschäftsverteilungspläne,
– Betriebssatzung,
– Dienstanweisungen und Arbeitsplatzbeschreibungen. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns von der Betriebsleitung und den von ihr

be nann ten Personen gemäß § 320 HGB bereitwillig erteilt. 

Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit des Jahresab schlusses und des Lagebe richts schrift-

lich bestätigt. Diese Erklärung haben wir zu unseren Akten genommen. Die Betriebsleitung hat fer-

ner erklärt, dass sich Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Ge schäftsjah res

nicht ergeben haben.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Rechtsgrundlagen für das Rechnungswesen, den Jahresabschluss und den Lagebericht erge-

ben sich aus §§ 19 ff. Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) i.V.m.

den Vor schrif ten der §§ 242 ff. HGB.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des HABIT sind nach unseren Feststellungen voll stän dig,

fort lau fend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ord nung des

Bu chungsstoffes mit einer für die Belange des HABIT ausreichenden Gliede rungs tie fe. So weit im

Rah men unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten die se alle zur ord nungs-

ge mä ßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zu griff

auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buch füh rung ent-

spricht so mit für das ge samte Ge schäfts jahr den ge setz li chen An for de run gen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen

ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-

schäftsvorfälle.

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung wird IT-gestützt unter Verwendung von der Software R/3 der

Firma SAP durchgeführt. Die Personalabrechnung erfolgt durch die Personalabrechnungsstelle der

Stadt Hagen.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisa to ri-

schen Än derungen erfahren.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststel lun gen

den gesetzlichen und landesrechtlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ord nungs mä ßi-

ger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. 

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestell ten
Jah resab schluss zum 31. Dezember 2018 wur den al le für die Rech nungslegung gel ten den ge setz li-
chen Vor schriften ein schließ lich der Grund sät ze ord nungs mä ßi ger Buch führung und al ler größen-
abhängi gen, rechts formgebun de nen oder wirt schafts zweig spe zifi schen Rege lun gen sowie die Nor-
men der Betriebs satzung unter Be rücksich ti gung lan des rechtli cher Vorschriften beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des HABIT Hagener Betrieb für Informationstech-

nologie – Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt

Hagen für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 sind nach unse ren  Fest-

stel lun gen ord nungs mä ßig aus der Buch füh rung und aus den weiteren ge prüften Un terla gen abge-

leit et. 
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Die ein schlä gi gen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vor schriften wurden dabei ebenso beachtet wie

der Stetig keits grund satz des § 252 Abs.1 Nr. 6 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind nach dem Grundsatz der Unternehmensfortfüh rung

angesetzt und bewertet. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB

aufgestellt.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer

Stel le berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen

Ver treter vollständig und in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang ausgeführt wurde. Alle ge setz lich

geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise im Anhang erläuterten Angaben zur Bilanz und Ge-

winn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

ab schluss und mit den bei un serer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insge-

samt eine zu treffen de Vor stel lung von der Lage des HABIT vermittelt. 

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zu treffend darge stellt und

der Lagebe richt enthält die nach § 25 EigVO NRW i.V.m. § 289 Abs. 1 und Abs. 2  HGB erforderli-

chen An ga ben. 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mit telte

Ge samt aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir  nach-

ste hend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt

un ter Be ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nis-

sen ent spre chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die

Ver mö gens-, Fi nanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen. 

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten

Dar stel lung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängi-

gen Dar stellun gen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss

nicht erset zen. Unsere Fest stel lungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen. 



Blatt 13   

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jah-

res ab schlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Ver ständ-

nis der Ge samt aussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter

Be ach tung der Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zuläs-

si gen durch Bi lan zie rungs- und Bewer tungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beein-

flusst wird. 

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise

für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachste hend im

Ein zel nen ein auf: 

die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB) 

den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah-

men ins gesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter

Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderun-

gen bei der Ausübung von Bi lanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Er-

mes sensspielräu men. 

Da es uns für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten -

ins be sondere in Bezug auf die Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie

die sachver halts ges taltenden Maßnahmen - erforderlich erscheint, gliedern wir die Posten des Jah-

res ab schlus ses ent spre chend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutern sie ausrei chend, soweit

die se An ga ben nicht im An hang enthalten sind.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Be wer-

tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Ver mögensgegenständen und Schulden maß gebli-

chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Der Jahresabschluss des  HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für

Hagen und Ennepe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen zum 31. Dezember

2018 ist auf der Grund la ge fol gen der we sent li cher Be wer tungs grundlagen auf ge stellt wor den, die

nach ste hend er läutert wer den:

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zum 31.12.2016 mit einem Festwert nach § 240 Abs. 3

HGB bewertet. Die nächste Aufnahme erfolgt zum 31.12.2019.

Bei der Rückstellung für Altersteilzeit erfolgte die Bewertung unter Berücksichtigung der "IDW-Stel-

lungnahme zur Bi lan zie rung von Ver pflichtungen aus Altersteilzeitregelungen nach IAS und han-

delsrechtlichen Vor schrif ten" (IDW RS HFA 3: Stand 18.11.1998) und auf Basis des Bil MoG. Dabei

er folgte die Abzinsung mit einem fristadäquaten Marktzins. Es wur de ein Rech nungs zins von 0,85 %

und ein Ge halts trend von 2,5 % an genommen. 
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Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für das beim HABIT beschäftigte Personal werden bei der

Stadt Hagen bilanziert. Der Betrieb leistet an die Stadt entsprechende Umlagen für die dort ent-

stehenden Aufwendungen.

Die Stadt Hagen gewährt den beim HABIT Beschäftigten und deren Hinterbliebenen über ei ne Zu-

satz ver sor gungskas se eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterblie benen ver sor-

gung. Für mögliche Ein standspflichten auf Grund einer möglichen Unterdeckung der Zusatz ver sor-

gungskas se wurde in Ausübung des Passivierungswahlrechts für mittelbare Pensions ver pflich tun-

gen (Artikel 28 Abs. 1 EGHGB) wie in den Vorjahren keine Rückstellung gebildet.  

Für weitere Erläuterungen der Bewertungsgrundlagen wird auf den Anhang verwiesen. 

Im geprüften Geschäftsjahr haben sich nach Aussage der Betriebsleitung keine Änderun gen in den

Bewertungsgrundlagen, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses wesentlich sind, erge ben. Im

Rah men der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhalts punk te er ge-

ben, die in Widerspruch zu dieser Aussage stehen. 

 

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswir-

kun gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü-

fungs hand lungen im Prü fungs zeitraum nicht vor. 

 

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum

Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Be-

wertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach

§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind. 

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Ge-

winn- und Verlustrechnung systematisch geordnet. Im Folgenden werden die einzelnen Posten ein-

gehend erläutert.

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erge ben

sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Ab schluss-

stich ta ge 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2017.

Hinweis

Da der Ausweis in TEUR erfolgt, können sich Rundungsdifferenzen ergeben.  
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Entwicklung der Vermögenslage 31.12.2018 31.12.2017 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-
werbliche Schutzrechte und ähnliche Rech-
te und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 597,8 3,9 1.139,2 9,7 -541,4 -47,5

II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 7.672,3 49,6 3.560,3 30,2 4.112,0 115,5
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im

Bau 1.743,2 11,3 2.965,1 25,1 -1.221,9 -41,2

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

10.016,4 64,6 7.667,6 65,0 2.348,8 30,6

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26,3 0,2 46,8 0,4 -20,5 -43,8
2. Forderungen gegen den Träger 4.250,3 27,5 3.348,8 28,4 901,5 26,9

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8,5 0,1 8,8 0,1 -0,3 -3,4

4.288,9 27,7 3.408,1 28,9 880,8 25,8

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.165,5 7,5 717,3 6,1 448,2 62,5

15.470,8 100,0 11.793,1 100,0 3.677,7 31,2

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.677,7 bzw. 31,2 % er höht.

Die Steigerung bei den immateriellen Vermögensgegenständen und beim Sachanlagever mö gen um

TEUR 2.348,8 beruhte im Wesentlichen darauf, dass die Zugänge 2018 u.a. bei Software (TEUR

477,0), PC, Monitoren und Druckern (TEUR 1.093,0), Servern (TEUR 756,1) und IT- und Te le kom-

mu nika tionsnetzen (TEUR 2.846,7) höher sind, als die Jahresabschreibungen in Höhe von TEUR

2.906,3.

Die immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2018 bestehen aus Datenverarbeitungs- Soft-

ware in Hö he von TEUR 597,8, die Sachanlagen bestehen im Wesentli chen aus Daten net zen

(TEUR 5.158,9, davon TEUR 3.879,9 immobile Netzausstattung, dazu gehört auch die im Hauptre-

chen zentrum aktivierten Werte), Pe ri phe rie ge rä ten (TEUR 1.360,5), Ser vern und an de rer Hard wa re

(TEUR 1.152,8) so wie An zahlun gen bzw. An la gen im Bau (TEUR 1.743,2 für das Back-Up-Re chen-

zen trum). In 2018 er folgte die Fertig stel lung und In be trieb nah me des neuen Haupt-Rechenzen-

trums. Hier erfolgte ein Ab gang durch Um bu chung von TEUR 2.570,3.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich unverändert um die Kapitaleinlage bei dem KDN-Dach ver-

band Kommunaler IT-Dienstleister. Gemäß § 6 Abs. 2 der zuletzt am 19. Juli 2016 geänderten Sat-

zung beträgt das Stammkapital EUR 100.000,00. Bei 32 Mitgliedern entspricht der Anteil des HABIT

EUR 3.125,00. 
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Bei den Vorräten handelt es sich um Verbrauchs ma te rialien wie Papier und Datenträgermaterial und

um Computerzubehör sowie Telefonapparate. Zum 31.12.2016 wurde ein Festwert gebildet. Die

nächste Aufnahme erfolgt zum 31.12.2019.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im öffentlichen und privaten Bereich sanken von

TEUR 34,3 auf TEUR 14,2. Die Forderun gen gegen Be triebe der Stadt Hagen verminder ten sich 

von TEUR 12,5 auf TEUR 12,1. Zum Zeit punkt der Prüfung (Mitte April 2019) waren diese For de-

rungen ein ge gangen. Kreditorische Debito ren i.H.v. TEUR 32,1 sind unter Passiva D.4. aus ge wie-

sen.

Die Forderungen gegen den Träger enthalten im We sentli chen Forde run gen ge gen die Stadt Ha gen

aus dem Leis tungs ver kehr. Zum Prüfungszeitpunkt Ende April 2019 war die Schlussrech nun g über

Dau erleistungen des HABIT sowie die Vorauszahlung vom IV. Quartal 2018 über insgesamt EUR

3.870.806,39 sei tens der Stadt Ha gen noch nicht beglichen. Einzel- sowie Pauschalwert be richti gun-

gen sind zu läs siger weise nicht ge bil det wor den.

Die flüssigen Mittel sind im Jahresvergleich fast unverändert geblieben und be tref fen Gutha ben bei

Kreditinstituten. 

Bei den um TEUR 448,2 auf TEUR 1.165,5 gestiegenen aktiven Rechnungsabgrenzungspo sten

han delt es sich um vorausbezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2019 (TEUR 86,8) so wie um vor-

ausbe zahlte Hard- und Softwarepflegekosten und -mieten (TEUR 1.078,4), die in den nächsten Ge-

schäfts jahren Aufwendungen darstellen.
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Entwicklung der Kapitalstruktur 31.12.2018 31.12.2017 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

A. Eigenkapital
I. Stammkapital 194,0 1,3 194,0 1,6 0,0 0,0
II. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen 3.575,9 23,1 3.376,0 28,6 199,9 5,9
III. Bilanzgewinn 510,6 3,3 667,7 5,7 -157,1 -23,5

4.280,5 27,7 4.237,7 35,9 42,8 1,0

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 0,0 0,0 3,9 0,0 -3,9 -100,0

C. Rückstellungen 1.255,2 8,1 1.272,9 10,8 -17,7 -1,4

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-

tuten 47,4 0,3 38,4 0,3 9,0 23,4
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 1.530,5 9,9 559,9 4,7 970,6 173,4
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger 7.156,2 46,3 4.386,3 37,2 2.769,9 63,1
4. sonstige Verbindlichkeiten 33,3 0,2 45,3 0,4 -12,0 -26,5

8.767,4 56,7 5.029,9 42,6 3.737,5 74,3

E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.167,5 7,5 1.248,7 10,6 -81,2 -6,5

15.470,8 100,0 11.793,1 100,0 3.677,7 31,2

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber 2017 um TEUR 3.677,7 bzw. 31,2 % erhöht. Dabei ste hen

haupt sächlich den Er höhungen beim Eigenkapital, bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistun gen und bei den Verbind lich kei ten ge gen über dem Trä ger die Minderun gen bei den Rück-

stellungen und beim pas si ven Rech nungs ab gren zungs po sten ge gen über.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist u.a. aufgrund des Jahresüberschusses 2018 um TEUR 42,8

bzw. 1,0 % auf TEUR 4.280,5 gestiegen. Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Ha gen vor,

aus dem Bi lanz ge winn in Hö he von TEUR 510,6 einen Betrag von TEUR 450,6 in die Ge winnrück la-

gen (Standortwechsel) ein zu stellen und den Restbetrag von TEUR 60,0 ebenfalls in die Gewinn rück-

la gen (Vorprojekt S/4 HANA) einzustellen. 

Die zweckgebundenen Gewinnrücklagen entwickelten sich wie folgt:

Zur zweckentsprechenden Verwendung wurden der Rücklage für den geplanten Standortwechsel

TEUR 500,0 (aus Bilanzgewinn 2017, vgl. Ratsbeschluss v. 5.7.2018) zugeführt. 

Der Rücklage für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wurden TEUR 178,2 und

für den Standortwechsel wurden TEUR 121,9 ent nom men. 
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Im Einzelnen: 2018 2017 Ver-
TEUR TEUR änderung

Rücklagen für noch durchzuführende Maßnahmen
Dokumentenmanagementsystem 316 407 -91
Standortwechsel 0 0 0

316 407 -91
Rücklagen für durchgeführte Maßnahmen
Dokumentenmanagementsystem 158 245 -87
Standortwechsel 3.102 2.724 378

3.260 2.969 291

Gesamt 3.576 3.376 200

Die sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar: 

Stand Verbrauch Auflösung Zuführung Stand
1.1.2018 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR EUR

a) Jahresabschluss-
kosten 70.000,00 65.007,50 4.992,50 70.000,00 70.000,00

b) Urlaub 266.171,00 266.171,00 0,00 331.361,00 331.361,00

c) Gleitzeitguthaben 349.087,00 349.087,00 0,00 173.482,00 173.482,00

d) Altersteilzeit
Aufstockungsbe-
träge Abfindungen,
Erfüllungsrück-
stände Empfänger 165.881,00 72.348,00 0,00 1.151,00 94.684,00

e) Aufbewahrung von
Unterlagen 35.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 35.000,00

f) Überstundenver-
plichtungen 190.922,00 190.922,00 0,00 370.686,00 370.686,00

g) Entsorgungsver-
pflichtungen 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

h) ausstehende
Rechnungen 185.824,66 137.036,35 0,00 121.211,69 170.000,00

1.272.885,66 1.094.071,85 4.992,50 1.081.391,69 1.255.213,00

Die durchschnittliche Restlaufzeit aus Altersteilzeitverpflichtungen des HABIT beträgt seit 1.1. 2018

ein Jahr. Daraus ergibt sich unter Anwendung des § 253 Nr. 2 HGB ein Abzinsungs fak tor in Hö he

von 0,85 % (= EUR 1.151,00, oben unter "Zuführung" enthalten). 

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde gebildet, da zum 31.12.2018 ge genüber 1 Mitarbeiterin im

Block modell Altersteilzeitverpflichtungen bestanden (Vorjahr: 3).
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind stichtagsbezogen um TEUR 9,0 angestiegen. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im öffentlichen Bereich stiegen von TEUR

536,7 auf TEUR 1.515,9. Die Verbindlichkeiten gegenüber Betrieben der Stadt Hagen sanken von

TEUR 23,2 auf TEUR 14,6. Die Verminderung bzw. Steigerung ist rein stichtagsbezogen zu sehen.

Zum Zeit punkt der Prü fung (Mitte April 2019) wa ren die se Ver bind lich keiten aus gegli chen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger enthalten Verbindlichkeiten gegen über der Stadt Ha-

gen aus dem Leis tungs ver kehr. Sie sind um TEUR 907,5 auf TEUR 1.155,0 angestiegen.

Der HABIT unterhält mit der Stadt Hagen ein System der gegenseitigen Bestandsverstärkung

(Cash-Pooling), wobei kurzfristig nicht benötigte Liquidität zwecks Erzielung höherer Zinserträge bei

der Stadtkämmerei angelegt bzw. fehlende Liquidität zur Vermeidung erhöhter Zinsaufwen dungen

durch kurzfristig von der Stadtkämmerei gewährte Kredite gedeckt wird. 

Zum 31. Dezember 2018 beträgt die gewährte Cash-Pool-Kreditsumme TEUR 6.001,2 gegen über

TEUR 4.138,8 am 31. Dezember 2017. Der HABIT zahlte an die Stadt für 2018 TEUR 21,2 an Zin-

sen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um TEUR 12,0 zurückgegangen. Der größ te Pos ten des Ge-

samtsaldos sind kre dit ori sche Debitoren in Höhe von TEUR 32,2 (Vorjahr: TEUR 42,4).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält erhaltene Mietzahlungen für vermietete Hard-

und Software bzw. sonstiges Anlagevermögen, die sich auf folgende Wirtschaftsjahre bezie hen und

dann Ertrag für den HABIT darstellen. 

Die Auflösung erfolgt entsprechend der betriebs ge wöhn lichen Nutzungsdauer der vermieteten An la-

gegüter. 

Im Einzelnen:
2018 2017 Veränderung
EUR EUR EUR

Stand 1.1. 1.248.688,18 1.647.156,23 -398.468,05

erhaltene
Mietvorauszahlungen 1.024.284,20 782.285,79 241.998,41

Auflösungen 1.105.426,47 1.180.753,84 -75.327,37

Stand 31.12. 1.167.545,91 1.248.688,18 -81.142,27



Blatt 20   

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen: 

31.12.2018 31.12.2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten 8,5 8,8 -0,3
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten -47,4 -38,4 -9,0

Cash-Pool-Konto mit der Stadt Hagen -6.001,2 -4.138,8 -1.862,4
-6.040,1 -4.168,4 -1.871,7
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4.3.2 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen
der Geschäftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verände run gen:

1.1. bis 1.1. bis Änderung ggü.
31.12.2018 31.12.2017 dem Vorjahr in
TEUR TEUR TEUR %

Umsatzerlöse 15.268,6 15.022,0 246,6 1,6
+ Sonstige betriebliche Erträge 548,9 556,8 -7,9 -1,4
- Materialaufwand 4.446,3 3.879,4 566,9 14,6
= Rohergebnis 11.371,2 11.699,4 -328,2 -2,8
- Personalaufwand 7.267,5 7.126,0 141,5 2,0
- Abschreibungen 2.906,3 3.199,3 -293,0 -9,2
- Sonstige betriebliche Aufwendungen 963,7 833,6 130,1 15,6
= Betriebsergebnis 233,7 540,5 -306,8 56,8
- Finanzaufwand 22,4 23,8 -1,4 -5,9
= Finanzergebnis -22,4 -23,8 1,4 -5,9

Ergebnis nach Steuern 211,3 516,6 -305,3 -59,1
- Sonstige Steuern 0,7 0,7 0,0 0,0

= Jahresergebnis 210,6 515,9 -305,3 -59,2

Die Umsatzerlöse sind um TEUR 246,6 bzw. 1,6 % angestiegen.

Zusammensetzung: 2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Anwendungsbereitstellung
Allgemeine Verwaltung 2.678,2 2.659,7 18,5
Finanzverwaltung 1.482,5 1.504,8 -22,3
Bauwesen 1.139,2 1.203,6 -64,4
Recht, Ordnung, Sicherheit 1.000,7 1.156,3 -155,6
Schulen und Kultur 724,4 582,1 142,3
Soziales und Gesundheit 287,5 315,8 -28,3

7.312,5 7.422,3 -109,8
Arbeitsaufträge
IT-Dienstleistungen und Projekte 272,8 614,4 -341,6
Weiterverrechnung von Dienstleistungen 493,0 420,6 72,4
Verkauf von Hard- und Software 145,0 174,1 -29,1
übrige Erlöse 96,2 61,4 34,8

1.007,0 1.270,5 -263,5
Übrige
Vermietung von Hard- u. Software 1.233,2 1.509,8 -276,6
Erlöse IT-Netze 2.397,6 2.504,4 -106,8
Erlöse Telekommunikationsnetz 1.155,8 1.071,6 84,2
Endgeräteservice 2.082,8 1.164,8 918,0
Erlöse Datenleitungsgebühren 79,7 78,6 1,1

6.949,1 6.329,2 619,9

Gesamt: 15.268,6 15.022,0 246,6
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Die sons ti gen be trieb li chen Er trä ge lie gen um TEUR 7,9 unter dem Vorjahreswert, insbeson de re

we gen der geringeren Auflösung des Postens "Rückstellungen" (Rückstellungsspiegel). Die jähr li-

che Kosteners tattung in Zu sam men hang mit der WBH ist mit TEUR 540 (letztmalig für 2018) kon-

stant. 

Der Materialaufwand besteht aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und zu 96,3 %

(2017: 95,1 %) aus be zo ge nen Leistun gen, die für die Stadt ver aus lagt wur den.

Im Einzelnen: 2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Wartung und Pflege von Hard- und Software 2.182,7 1.973,9 208,8
Telefongebühren 391,7 395,0 -3,3
Beratungs- / Unterstützungsleistungen 381,9 408,5 -26,6
Externe Betriebsleistungen 513,5 468,5 45,0
Gebühren für Datenleitungen 310,0 262,1 47,9
Schulungsleistungen für Kunden 58,6 12,2 46,4
Miete Hardware/Software 309,7 47,6 262,1
sonstige 132,0 119,8 12,2

4.280,1 3.687,6 592,5

Die bezogenen Leistungen haben in Summe zugenommen, wobei zwei Kos ten ar ten geringfügig

rückläufig sind.

Der Personalaufwand ist um TEUR 141,5 gestiegen.

Im Einzelnen: 2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

a) Löhne und Gehälter
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 3.934,1 3.867,0 67,1
Dienstaufwendungen Beamte 1.083,0 1.031,2 51,8
Zuführung zur Altersteilzeit-RSt 0,0 0,0 0,0

5.017,1 4.898,2 118,9

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 
Sozialabgaben 753,2 752,2 1,0
Beihilfen 175,0 227,6 -52,6
Versorgungsaufwendungen 1.006,2 943,5 62,7
Beiträge an Zusatzversorgungskasse 316,0 304,5 11,5

2.250,4 2.227,8 22,6
Personalaufwand Gesamt: 7.267,5 7.126,0 141,5

– davon für Altersversorgung: 1.322,2 1.248,0 74,2

Die Ursache für den Anstieg der Personalkosten liegt u.a. in der Erhöhung der Dienstaufwendun gen

für tariflich Beschäftigte.
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Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 69 tarifliche Mitarbeiter (Vorjahr: 66), 8 Aus zu bil-

dende (Vorjahr: 7) und 17 Beamte einschl. Betriebsleiter (Vorjahr: 18) be schäftigt. Damit er gibt sich

ein Durchschnittsbestand von 94 Beschäftigten (Vorjahr: 91).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach an-

lagen sind im Berichtsjahr 2018 um TEUR 293,0 zurückgegangen.

Im Einzelnen: 2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Abschreibungen
– auf immaterielle Vermögensgegenstände 970,8 1.213,2 -242,4
– auf Software GWG 47,6 185,4 -137,8

1.018,4 1.398,6 -380,2
Abschreibungen
– auf Hardware/Netzausstattung 1.815,5 1.724,2 91,3
– auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 14,2 12,9 1,3
– auf Fahrzeuge 3,1 3,1 0,0
– auf GWG 55,1 60,5 -5,4

1.887,9 1.800,7 87,2
2.906,3 3.199,3 -293,0

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahresvergleich um TEUR 130,1 angestiegen.

Im Einzelnen: 2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Betriebsaufwand 655,3 493,5 161,8
Verwaltungsaufwand 162,8 176,9 -14,1
sonstige Aufwendungen 145,6 163,2 -17,6

963,7 833,6 130,1

Der Betriebsaufwand ergibt sich detailliert wie folgt:  

2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Raumkosten/Energiekosten 334,3 200,1 134,2
GWG-Aufwendungen 55,0 27,4 27,6
Gebäudemieten 266,0 266,0 0,0

655,3 493,5 161,8

Die Erhöhung der Energiekosten ist bedingt durch den Start des laufenden Betriebes des HRZ in

den neuen Betriebsräumen Eil per Str. 132 - 136 sowie Nachbelastungen aus dem alten Mietver hält-

nis Berlet, Langenkampstr.
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Der Verwaltungsaufwand ergibt sich detailliert wie folgt: 

2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Verwaltungskostenumlage 119,6 127,2 -7,6
Fernmeldegebühren 20,7 20,9 -0,2
Fahrt- und Reisekosten 20,8 24,8 -4,0
Büromaterial 1,3 3,0 -1,7
übrige 0,4 1,0 -0,6

162,8 176,9 -14,1

Die sonstigen Aufwendungen ergeben sich detailliert wie folgt:  

2018 2017 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Fortbildungskosten 33,9 41,6 -7,7
Abgaben, Versicherungen, Beiträge 62,5 53,2 9,3
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten 26,6 26,6 0,0
Verluste aus Anlagenabgang 0,6 0,8 -0,2
periodenfremde Aufwendungen 3,3 1,6 1,7
Unterhalt Fahrzeuge 7,4 8,2 -0,8
sonstige 11,3 31,2 -19,9

145,6 163,2 -17,6

Die dezentralen Aus- und Fortbildungskosten schwanken, da einige Fortbildungsmaßnahmen in

Mehrjahreszyklen anfallen.

Das Finanzergebnis ist verursacht durch die Abzinsung der Altersteilzeitrückstellung (TEUR 1,2,

2017: TEUR 4,6) und durch die höheren Zinsen an die Stadt Hagen im Rahmen der ge gen seiti gen

Be stands- bzw. Li quiditätsverstärkung (TEUR 21,2, 2017: TEUR 19,2).

Das Berichtsjahr schließt – abweichend zur Planung – mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

TEUR 210,5 (2017: TEUR 515,9) ab.  
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5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

be ach tet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit

der er forderli chen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vor-

schrif ten, den Be stim mun gen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh rung ge-

führt wor den sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 6 dargestellt (Prüf-

und Er he bungs liste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720

Fra gen katalogs zur Prü fung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirt schaft li chen

Ver hält nisse nach § 53 HGrG). Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung kei ne Be son-

der heiten er ge ben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmä ßig keit der

Ge schäftsfüh rung von Bedeutung sind.

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Betriebsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge

Der HABIT hat einen Betriebsausschuss, der zum 31.12.2018 aus 18 ordentlichen Mitglie dern be-

steht. Der Be triebs aus schuss berät die Beschlüsse des Rats der Stadt Ha gen vor und ent schei det

in den An gele genhei ten, die nicht zu den Zu ständigkei ten des Rats oder der lau fenden Be triebs füh-

rung ge hören. Im Berichtsjahr haben fünf Betriebsausschuss sit zungen stattge funden. Die Bil dung

des Be triebs aus schuss obliegt dem Rat der Stadt Ha gen.

Der Betriebsausschuss setzt sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Herr Stefan Ciupka, Bankkaufmann.

Ordentliche Mitglieder

Herr Michael Grzeschista, Technischer Zeichner,
Herr Alexander Böhm, Fraktionsgeschäftsführer,
Herr Claus Rudel, Maschinenbautechniker,
Herr Michael Deaki, Dipl.-Wirtsch.-Ing.,
Herr Hans-Christian Mechnich, Schlosser,
Herr Kevin Niedergriese, kfm. Angestellter,
Herr Martin Stange, Elektromeister,
Herr Meinhard Wirth, Werkstattleiter,
Herr Reiner Voigt, Rechtsanwalt,
Herr Thomas Feuerstack, IT-System-Analyst,
Frau Kathy Sommer-Bergenthal, Unternehmensberaterin,
Herr Max Schmidt, Industriekaufmann
Herr Olaf Born, Industriemechaniker 
Herr Udo Pfeiffer, Pensionär,
Herr Michael Zimmer, Mechatroniker,
Herr Andreas Lechte, Technischer Angestellter,
Herr Ralf Sondermeyer, Pharmazeutisch-technischer Assistent,
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Betriebsleiter im Geschäftsjahr 2018 waren:

Herr Stadtkämmerer Christoph Gerbersmann, Hagen, (1. Betriebsleiter),

Herr Gerhard Thurau, Hagen.

Die Bezüge von Herrn Gerbersmann werden von der Stadt Hagen getragen. Die Gesamtbezüge

von Herrn Thurau sind gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW im Anhang angegeben. 

Der Rat der Stadt Hagen entscheidet über die Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die

EigVO oder die Betriebssatzung vorbehalten sind, insbesondere über:

·  die Bestellung der Betriebsleitung und deren Stellvertretung;

·  die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans;

·  die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinns oder die 
 Deckung eines Verlustes;

·  die Ausstattung des Betriebs mit Eigenkapital sowie über die Rückzahlung von Eigenkapi tal 
 an die Stadt Hagen.

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

Der Eigenbetrieb verfügt über einen ausführlichen Geschäftsverteilungsplan, wel cher die Arbeits-

platz be schrei bun gen und die Stellenbesetzung beinhaltet. 

Aufbauend auf der Betriebssatzung besteht eine Dienstanweisung, welche die Zusammenar beit

zwi schen der Stadt Hagen und des HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Sy-

stemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen, re-

gelt. Hier zu wur de ein Organi gramm ent wi ckelt, in wel chem die Leistungsbeziehungen und dem zu-

folge auch Zu stän digkeiten und Wei sungs befug nisse zwi schen der Stadt und dem HABIT abge bil-

det wer den.

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

Der HABIT erstellt, entsprechend den gemeinderechtlichen Anforderungen, vor Be ginn ei nes je des

Wirt schaftsjahrs einen Wirtschaftsplan. Dieser Wirtschaftsplan beinhaltet einen Er folgs-, In ves ti-

tions-, Personal- und Finanzplan sowie eine Stellenübersicht.

Das System erfüllt die An forderun gen des HABIT und der Aufsichts gre mien.

Das Rechnungswesen entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den anerkann ten Re geln

(Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung). 

Der Aufbau und der Betrieb des Rechnungswesens genügt den Anforderungen des HABIT. 
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Risikofrüherkennungssystem

Es ist eine Stabsstelle mit einem Risikobeauftragten eingerichtet, der unmittelbar dem Ge schäfts-

bereichsleiter Rechnungswesen unterstellt ist.

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente wie Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

Interne Revision 

Die Zuständigkeit für interne Revisionen durch das Rechnungsprüfungsamt ergeben sich aus der
GO NRW, der Eig VO NRW so wie der Rechnungsprüfungsordnung.

Die Berechtigungen des Rechnungsprüfungamts im Rahmen der internen Revision richten sich
nach den ge mein de recht li chen Vor schriften in §§ 101, 103 GO NRW und nach § 8 der Betriebs-
satz ung und reichen von in ternen Prü fun gen in Form von Sonderprüfungen bis hin zu Prüfungen
der Kas sen- und Wirt schaftsführung.

Eine eigenständige Stelle innerhalb des HABIT für den Bereich der internen Revision exi stiert nicht.

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine Verstöße festgestellt. 

Durchführung von Investitionen

Die Planung und Abwicklung der Investitionen entspricht in vollem Umfang den Anforderungen.

Vergaberegelungen

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsätzlich Preisverglei che
durch Ein holung von drei Angeboten durchgeführt. Eine Ausnahme von der Regelung umfas sen
Ge schäf te innerhalb der Stadt für Leistungen des Personalamts und des Rechtsamts. Die se Leis-
tun gen wer den ohne weitere Wirtschaftsvergleiche eingekauft.

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

Die Berichterstattung an den Betriebsausschuss erfolgt durch schriftliche Quartalsberichte. Die
Rah men bedingungen werden durch den Wirtschaftsplan vorgegeben. Un ter jäh rige Ab wei chungen
sind dem Um stand ge schul det, dass Auf wen dungen über den Planzeit raum gleich verteilt werden. 

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

Es gibt keine Anhaltspunkte für ungewöhnliche Bilanzposten oder nennenswerte stille Reserven. 
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Finanzierung

Die Kapitalstruktur ist zu 27,67 % durch Eigenkapital und zu 72,33 % durch Rückstellungen und

Ver bindlichkeiten (Fremdkapital) geprägt. Der Betrieb ist an den Cash-Pool der Stadt Hagen an ge-

schlossen.

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

Die Eigenkapitalausstattung des HABIT ist angemessen. Ausschüttungen sind im geprüften Ge-

schäftsjahr nicht vorgenommen worden.

Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

Der HABIT erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss. 

Anhaltspunkte für unwirtschaftliches Handeln haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht er ge-

ben.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks über die Jahresabschlussprüfung
und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 6. Mai 2019 dem als Anla gen 1 bis 3 bei ge füg ten Jah-

resab schluss zum 31. Dezember 2018 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La ge be richt für das Ge schäfts-

jahr 2018 dem HABIT Hagener Betrieb für Informationstechno logie – Sy stem haus für Ha gen und

Ennepe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Ha gen, Ha gen, den fol genden Be stäti gungs-

ver merk er teilt, der von uns an die ser Stel le wie der ge ge ben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr –

ei genbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnolo gie – Systemhaus

für Ha gen und Ennepe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen – be stehend aus der Bi-

lanz zum 31. Dezember 2018 und der Ge winn- und Verlustrechnung für das Geschäfts jahr vom 1. Januar

2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs-

und Be wer tungs methoden – geprüft. Dar über hinaus haben wir den Lagebericht des HABIT Ha ge ner Be-

trieb für In formations technologie – Systemhaus für Hagen und Enne pe-Ruhr – eigen betriebsähnli che Ein-

rich tung der Stadt Ha gen für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. De zember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

ge sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechen-

des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ih rer Er-

tragslage für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit Jahresabschluss, entspricht den

deutschen gesetzlichen Vor schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ord nungs mä ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317

HGB un ter Be ach tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ord nungs mä ßi ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grund sät zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des La ge be richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un ter-

neh men un ab hän gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An for de-

run gen er füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und

ge eig net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu

die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den
Jahres ab schluss und den Lage bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften gelten den han delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen

entspricht, und da für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermit telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver ant wort lich für die in ter-

nen Kon trol len, die sie in Über ein stim mung mit den deut schen Grundsät zen ord nungsmä ßi ger Buchfüh-

rung als not wen dig be stimmt ha ben, um die Auf stellung ei nes Jah resab schlus ses zu er möglichen, der frei

von we sentli chen – be ab sich tig ten oder unbe ab sich tig ten – fal schen Dar stellun gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Gesellschaft zur Fort führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die

Ver antwortung, Sachverhal te in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

ein schlä gig, anzugeben. Dar über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

le gungs grundsatzes der Fort führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-

che oder rechtliche Gegeben heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen

mit dem Jahresabschluss in Ein klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünfti gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vor keh rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-

ben, um die Aufstellung eines La geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-

setzli chen Vorschriften zu er mögli chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im

Lage bericht erbringen zu kön nen.
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Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-

gungs prozes ses der Ge sell schaft zur Auf stel lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La-

gebe richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Be langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwick lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungs ur teile zum Jah resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung ei ne wesentliche falsche

Dar stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un richtigkeiten resultieren

und werden als wesentlich angese hen, wenn vernünftiger weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln

oder ins gesamt die auf der Grundla ge dieses Jahresab schlusses und Lagebe richts getroffenen wirtschaftli-

chen Ent scheidungen von Adressa ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Dar über hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-

scher Dar stel lun gen im Jah res ab schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen

als Reak tion auf diese Ri siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundla ge für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche

Dar stel lun gen nicht auf ge deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße

betrü geri sches Zu sam menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-

stel lungen bzw. das Au ßerkraftset zen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kon troll system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen,

um Prü fungs handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungs me tho den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-

ten Wer te und da mit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
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wand ten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundla ge der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereig nis sen oder Gege benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft

zur Fort führung der Unterneh menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass

ei ne we sentliche Unsicherheit be steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu gehö-

ri gen An gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben un angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schluss folge run gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prü fungs nach weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je doch dazu führen, dass die

Ge sell schaft ihre Un ternehmenstä tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der An gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-

ten An ga ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen

wir da bei ins besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrun-

de ge leg ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-

orien tier ten An gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu kunftsorien-

tierten An ga ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be steht ein er-

hebli ches un ver meid bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts orien tierten

Anga ben ab wei chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeit pla nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-

ter nen Kon trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). 

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü fungs be-

richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus. 
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Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von

der be stätig ten Fas sung ab weichenden Form (einschließlich der Übersetzung in an dere Spra chen) er-

fordert unsere erneute Stel lungnahme, soweit dabei unser Be stäti gungs vermerk zi tiert oder auf unse re

Prü fung hinge wie sen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Hagen, 6. Mai 2019

 

Dr. Reiner Deussen
Wirtschaftsprüfer



Anlagen



HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr –
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen
Hagen                                                                                                                                                 

Bilanz zum 31. Dezember 2018
Anlage 1 

AKTIVA PASSIVA

31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR

31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-
werbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten 597.777,00 1.139.211,00

2. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
597.777,00 1.139.211,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 7.672.254,93 3.560.254,93

2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.743.222,99 2.965.064,53
9.415.477,92 6.525.319,46

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 3.125,00 3.125,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.750,00 3.750,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.275,61 46.769,44
2. Forderungen gegen den Träger 4.250.315,99 3.348.770,80

4.276.591,60 3.395.540,24

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-
haben bei Kreditinstituten und Schecks 8.514,46 8.815,20

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.165.531,85 717.348,27

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 193.987,10 193.987,10

II. Gewinnrücklagen
andere Gewinnrücklagen 3.575.930,11 3.376.033,97

III. Bilanzgewinn 510.638,28 667.712,40

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 0,00 3.900,00

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 1.255.213,00 1.272.885,66

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten 47.425,54 38.386,97

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 1.530.534,48 559.901,91

3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger 7.156.203,08 4.386.295,20
4. sonstige Verbindlichkeiten 33.290,26 45.317,78

8.767.453,36 5.029.901,86
- davon aus Steuern EUR 1.140,64 (EUR 2.881,63)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 33.290,26 (EUR 45.317,78)

E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.167.545,98 1.248.688,18

15.470.767,83 11.793.109,17 15.470.767,83 11.793.109,17
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eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen
Hagen                                                                       

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. – 31.12.2018

Anlage 2   

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 15.268.593,58 15.022.008,69

2. sonstige betriebliche Erträge 548.892,50 556.756,39
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

EUR 3.900,00 (EUR 3.900,00)

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe und für bezogene Waren 166.233,02 191.802,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.280.101,67 3.687.613,81

4.446.334,69 3.879.416,43

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.017.064,98 4.898.269,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 2.250.448,04 2.227.771,88
7.267.513,02 7.126.040,92

- davon für Altersversorgung EUR 1.322.245,15
(EUR 1.247.967,21)

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 2.906.263,61 3.199.265,52

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 963.733,78 833.592,50

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.374,56 23.843,51
- davon an verbundene Unternehmen EUR 21.223,56

(EUR 19.267,51)
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von

Rückstellungen EUR 1.151,00 (EUR 4.576,00)

8. Ergebnis nach Steuern 211.266,42 516.606,20

9. sonstige Steuern 732,00 732,50

10. Jahresüberschuss 210.534,42 515.873,70

11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
aus anderen Gewinnrücklagen 300.103,86 151.838,70

12. Bilanzgewinn 510.638,28 667.712,40
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Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis
I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

IV. Erläuterungen zur Bilanz

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung. 

VI. Sonstige Pflichtangaben
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I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Der Hagener Betrieb für Informationstechnologie - Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr - (HABIT) wird in

der Rechtsform eines Eigenbetriebes (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeord-

nung NRW in Verbindung mit den Vorschriften der EigVO NRW geführt. Der Sitz des HABIT ist Hagen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusse

Der Jahresabschluss des HABIT ist entsprechend der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW nach

den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtli-

nie-Umset zungsgesetz (BilRUG) aufgestellt worden.

Zur Erhöhung der Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses ist die Bilanz gem. § 265 Abs. 5 S. 2

HGB um den gesonderten Ausweis der Forderungen gegen den Träger bzw. Verbindlichkeiten gegenüber

dem Träger er weitert worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffel-

form auf gestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche, gesetzlich vorgeschriebene Vermögensgegenstände, Schulden, Auf-

wen dungen und Erträge. In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die

Rückstellun gen, die Schulden sowie die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen

und hinreichend aufgegliedert. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen

sind nicht mit Erträgen verrechnet.

Die Bewertung der Zugänge im Anlagevermögen erfolgt zu den Anschaffungskosten einschließlich der nicht

abzieh baren Mehrwertsteuer, abzüglich Rabatte oder Skonti. Planmäßige Abschreibungen wurden linear be-

rechnet. Es werden betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zwischen 3 und 10 Jahren zugrunde gelegt. Ge-

ringwertige Wirt schaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 € werden weiterhin im Jahr des Zugangs

vollständig abgeschrie ben.

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten nach Festwertverfahren gem. § 240 Abs.

3 HGB bewertet. Die nächste Aufnahme/Bewertung wird per 31.12.2019 vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Pauschalwertberichtigungen sind aufgrund des geringen Forderungsbestandes nicht gebildet. Einzelwertbe-

richti gungen sind nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen-

digen Erfüllungsbetrages. Langfristige Rückstellungen wurden laufzeitadäquat abgezinst.
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Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Regelfall mit dem üblichen Eigentumsvorbehalt

besi chert, soweit es sich dabei um Liefergeschäfte handelt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen

Wir verweisen auf den nachfolgenden Anlagenspiegel auf Seite 4.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen andere Betriebe des Trä-

gers in Höhe von 12.106,06 € (Vorjahr 12.494,63 €).

Die Forderungen gegen den Träger setzen sich wie folgt zusammen:

2018 2017
€ €

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.250.315,99 3.348.770,80

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind voraus gezahlte Aufwendungen der folgenden Wirtschafts jah-

re akti viert. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet von unseren Kunden erhaltene Miet zahlun-

gen, die sich auf folgende Wirtschaftsjahre beziehen.
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Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen, Hagen

Anlagenspiegel

Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten

Abschreibungen/Zuschreibungen Buchwerte

Stand
1.1.2018

Zugän ge Umbuch- un-
gen

Abgänge Stand
31.12.2018

kumuliert
Stand

1.1.2018

Zugänge Abgänge kumuliert
Stand

31.12.2018

31.12.2018 31.12.2017

€ € € € € € € € € € €
I. Imma terielle
Ver mö gens ge-
genstän de
1. Ent geltlich er-
wor be ne Kon-
zes sio nen, ge-
werbli che
Schutz rechte
und ähn liche
Rech te und
Wer te so wie Li-
zen zen an sol-
chen Rech ten
und Wer ten

13.102.886,74 476.996,25 0,00 1.409.618,58 12.170.264,41 11.963.675,74 1.018.430,25 1.409.618,58 11.572.487,41 597.777,00 1.139.211,00

2.Geleistete An-
zah lun gen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.102.886,74 476.996,25 0,00 1.409.618,58 12.170.264,41 11.963.675,74 1.018.430,25 1.409.618,58 11.572.487,41 597.777,00 1.139.211,00
II.Sachanlagen    
1.Betriebs- und
Ge schäfts aus-
stattung

22.776.611,35 3.429.972,67 2.570.341,69 782.454,06 27.994.471,65 19.216.356,42 1.887.833,36 781.973,06 20.322.216,72 7.672.254,93 3.560.254,93

2.Geleistete An-
zahlun gen und
An la gen im Bau

2.965.064,53 1.348.500,15 -2.570.341,69 0,00 1.743.222,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.222,99 2.965.064,53

25.741.675,88 4.778.472,82 0,00 782.454,06 29.737.694,64 19.216.356,42 1.887.833,36 781.973,06 20.322.216,72 9.415.477,92 6.525.319,46
III.Finanzanlag
en

   

Beteili gungen 3.125,00 0,00 0,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.125,00 3.125,00
   

38.847.687,62 5.255.469,07 0,00 2.192.072,64 41.911.084,05 31.180.032,16 2.906.263,61 2.191.591,64 31.894.704,13 10.016.379,92 7.667.655,46
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4. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
31.12.2018 31.12.2017 Veränderung

€ € € %

Stammkapital 193.987,10 193.987,10 0,00 0,0
Rücklagen 3.575.930,11 3.376.033,97 199.896,14 5,9
Bilanzgewinn 510.638,28 667.712,40 -157.074,12 -23,5
Eigenkapital 4.280.555,49 4.237.733,47 42.822,02 1,0

Das Stammkapital des HABIT beträgt unverändert 193.987,10 €.

Die Rücklagen entwickeln sich wie folgt:

Dokumenten-
management-

system
Standort-
wechsel Gesamt

€ € €
Für noch durchzuführende
Maßnahmen
 

Stand 1.1.2018 407.905,32 0,00 407.905,32
Zuführung 0,00 0,00 0,00
Entnahme 0,00 0,00 0,00
Umbuchung -91.774,11 0,00 -91.774,11
Stand 31.12.2018 316.131,21 0,00 316.131,21

   

Für durchgeführte Maßnah-
men
 

Stand 1.1.2018 244.496,27 2.723.632,38 2.968.128,65
Zuführung 0,00 0,00 0,00
Entnahme -178.202,90 -121.900,96 -300.103,86
Umbuchung 91.774,11 500.000,00 591.774,11
Stand 31.12.2018 158.067,48 3.101.731,42 3.259.798,90

   
   

474.198,69 3.101.731,42 3.575.930,11

Zur zweckentsprechenden Verwendung wird der Rücklage für den Standortwechsel ein Betrag von

121.900,96 € und der Rücklage für das Dokumentenmanagementsystem ein Betrag von 178.202,90 € ent-

nommen. Gemäß Rats beschluss vom 05. Juli 2018 wurde aus dem Bilanzgewinn 2017 ein Betrag von

167.712,40 € an den städtischen Haushalt abgeführt und 500.000,00 € der zweckgebundenen Rücklage für

den Standortwechsel des HABIT zuge führt.

Insgesamt beträgt die Entnahme aus den Rücklagen 300.103.86 € (vgl. GuV Nr. 11).

Im Bilanzgewinn ist der Jahresüberschuss mit 210.534,42 € enthalten. Im Vorjahr ergab sich ein Bilanzge winn

von 667.712,40 €, der einen Jahresüberschuss von 515.873,70 € enthielt.
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5. Rückstellungen 

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen des HABIT stellt sich wie folgt dar:

Stand
1.1.2018

Ver brauch Auflö sung Zufüh rung Ab zin sung Stand
31.12.2018

€ € € € € €

Lang fristige
Rück stel-
lungen
Alters teilzeit 165.881,00 72.348,00 0,00 0,00 1.151,00 94.684,00
Aufbe wah rung
von Un ter lagen

35.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 35.000,00

200.881,00 75.848,00 0,00 3.500,00 1.151,00 129.684,00

Kurz fristige
Rück stel lun-
gen
Sonsti ge kurz-
fris ti ge
Rück stellun-
gen
Gleit zeit ver-
pflich tun gen

349.087,00 349.087,00 0,00 173.482,00 0,00 173.482,00

Ur laubs ver-
pflich tun gen

266.171,00 266.171,00 0,00 331.361,00 0,00 331.361,00

Über stun den-
ver pflich tun gen

190.922,00 190.922,00 0,00 370.686,00 0,00 370.686,00

Jahres ab-
schluss ko sten

70.000,00 65.007,50 4.992,50 70.000,00 0,00 70.000,00

Aus stehende
Rech nun gen

185.824,66 137.086,35 0,00 121.261,69 0,00 170.000,00

Entsor gungs-
ver pflich tun gen

10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

1.072.004,66 1.018.273,85 4.992,50 1.076.790,69 0,00 1.125.529,00
      
1.272.885,66 1.094.121,85 4.992,50 1.080.290,69 1.151,00 1.255.213,00

Im Geschäftsjahr 2018 haben einige Mitarbeiter die Option zur Auszahlung von in Vorjahren geleisteten Gleit-

zeit- bzw. Überstunden in Anspruch genommen. Dadurch ist der Anstieg der Rückstellungen für Gleitzeit- und

Überstun denverpflichtungen geringer ausgefallen.

Die durchschnittliche Restlaufzeit aus Altersteilzeitverpflichtungen des HABIT ab dem 01.Januar 2019 be trägt

weni ger als 1 Jahr. Daraus ergibt sich unter Anwendung des § 253 Abs. 2 HGB ein Abzinsungsfaktor in Höhe

von 0,85 %. Erwartete Personalkostensteigerungen werden mit jährlich 2,5 %-Erhöhung in der Berech nung

der Alters teilzeitrückstellungen berücksichtigt.

Die durchschnittliche Aufbewahrungszeit der Geschäftsunterlagen beträgt 8 Jahre, der Abzinsungsfaktor

gem. § 253 Abs. 2 HGB somit 1,72 %. Zukünftige Kostensteigerungen werden mit 2 % pro Jahr in die Be-

rechnung der Rückstellung für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen einkalkuliert.

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind bei der Trägerkommune bilanziert, da der Betrieb gegen ent-

spre chende Umlagezahlungen von der Trägerkommune freigestellt ist.

Der Träger ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, die den Arbeitnehmern ihrer

Mitglie der und deren Hinterbliebenen eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenver-

sorgung ge währt. Da es sich insoweit um eine mittelbare Pensionsverpflichtung handelt, wird wie in den Vor-
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jahren in Ausübung des bestehenden handelsrechtlichen Passivierungswahlrechts auf eine Rückstellungsbil-

dung für eine mögliche Un terdeckung aus der zugesagten Zusatzversorgung verzichtet.

6. Verbindlichkeiten 

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betrie-

ben des Trägers in Höhe von 14,6 T€ (Vorjahr 23,2 T€) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger beinhalten insbesondere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leis tungen in Höhe von 925,7 T€ (Vorjahr 83,8 T€), 229,3 T€ (Vorjahr 163,6 T€) aus anteiliger Versor gung

der Stadt Hagen und Beihilfen sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 6.001,2 T€ (Vorjahr 4.138,8 T€) aus der

gegenseitigen Bestandsverstärkung (Cash-Pooling) mit der Stadt Hagen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Überzahlungen von anderen Betrieben und

Tochterun ternehmen des Trägers von 32,2 T€ (Vorjahr 42,4 T€) und Umsatzsteuer von 1,1 T€ (Vorjahr

2,9 T€).

Der Verbindlichkeitenspiegel sieht wie folgt aus:

Restlaufzeit
≤ 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre

Verbindlichkeiten
 per 31.12.2018/31.12.2017 €  

VJ
T€ €  

VJ
T€ €  

VJ
T€

Verb. gegenüber Kreditinstituten 47.425,54 38,4
      -
    

      -
    

      -
    

      -
    

Verb. aus Lieferungen und Leistungen 1.530.534,48 559,9
      -
    

      -
    

      -
    

      -
    

Verb. gegenüber dem Träger 7.156.203,08 4.386,3
      -
    

      -
    

      -
    

      -
    

Sonstige Verbindlichkeiten 33.290,26 45,3
      -
    

      -
    

      -
    

      -
    

8.767.453,36 5.029,9
      -
    

      -
    

      -
    

      -
    

Es liegen keine Sicherheiten für die Verbindlichkeiten vor.

V. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse

Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

2018 2017
€ €

Erlöse aus IT-Netz und Telekommunikation 3.633.076,34 3.654.560,68
Erlöse aus der Bereitstellung von Endgeräten 3.315.950,41 2.674.625,98
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen 7.312.500,10 7.422.372,30
Erlöse aus Projekten und Aufträgen 1.007.066,73 1.270.449,73
  15.268.593,58 15.022.008,69

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Kompensationszahlungen für weggefal-
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lene Umsätze mit nahestehenden Unternehmen (540,0 T€) und der Auflösung von Rückstellungen 5,0 T€

(Vorjahr 12,8 T€).

Materialaufwand

Bei den bezogenen Leistungen werden u.a. für die Inanspruchnahme von Fremdleistungen für HABIT-Kun-

den ins gesamt 513,5 T€ (Vorjahr 468,5 T€) aufgewendet. Auf Gebühren für Datennetze und Telekommuni ka-

tionsleistun gen entfallen 701,7 T€ (Vorjahr 657,0 T€). Die Wartungs- und Pflegeaufwendungen für die Hard-

und Software der Kunden betragen 2.182,8 T€ (Vorjahr 1.973,9 T€).

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen des Geschäftsjahres 2018 unterteilen sich wie folgt:

2018 2017
€ €

Löhne und Gehälter

Tariflich Beschäftigte 3.934.063,41 3.867.036,17
Beamtenbezüge 1.083.001,57 1.031.232,87
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellung 0,00 0,00

5.017.064,98 4.898.269,04
Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstüt zung
Sozialabgaben 753.214,68 752.226,55
Beihilfen 174.988,21 227.578,12
Versorgungsbezüge Beamte 1.006.187,73 943.496,24
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 316.057,42 304.470,97

2.250.448,04 2.227.771,88
  

7.267.513,02 7.126.040,92

-davon für Altersversorgung
   

(1.322.245,15)
   

(1.247.967,21)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Gebäudemieten und Mietnebenkosten

(600,3 T€, Vorjahr 466,0 T€), die Verwaltungskostenumlage der Stadt Hagen und weitere Geschäftsaufwen-

dungen des HABIT (119,6 T€, Vorjahr 127,1 T€), Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (55,0 T€,

Vorjahr 27,5 T€) und Fortbildungskosten für Mitarbeiter (33,9 T€, Vorjahr 41,6 T€). Die periodenfremden Auf-

wendungen be laufen sich auf 3,3 T€ (Vorjahr 1,7 T€).

Zinsaufwand

Die Aufwendungen resultieren aus der Abzinsung der langfristigen Rückstellungen (1,2 T€, Vor jahr 4,6 T€)

und der Inanspruchnahme liquider Mittel im Rahmen der gegenseitigen Bestandsverstärkung mit der Stadt

Hagen (21,2 T€, Vorjahr 19,3 T€).

VI. Sonstige Pflichtangaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Der jährliche Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3a. HGB er gibt
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sich aus nachstehender Aufstellung: 

2019
T€

Dauerschuldverhältnisse 
Leasing und Software-Mieten 177
Hardware-Wartung und Software-Pflege 1.642
Betriebsleistungen 515
Gebäudemieten und -Betriebskosten 455
Sonstiges (u.a. Versicherungen, Umlagen Stadt HA) 401

3.190
Verpflichtungen aus schwebenden Verträgen 
Beschaffung von Hardware, Software und Dienstleistungen 94

 
3.284

Für das alte Rechenzentrum Langenkampstr. 33 läuft der verlängerte Mietvertrag bis März 2019 (20 T€). 

Ab Juni 2016 (Verwaltungsgebäude) bzw. 1. Halbjahr 2017 (Hauptrechenzentrum) fallen Mieten und Be triebs-

kosten für den neuen Standort Eilper Str. 132-136 an, die sich auf insgesamt 242 T€ p.a. belaufen. Die zu-

grunde liegenden Mietverträge haben Laufzeiten über 10 Jahre für das Verwaltungsgebäude (Teilbetrag

186 T€ p.a.) und 20 Jahre für das Hauptrechenzentrum (Teilbetrag von 56 T€ p.a.). Die genannten Beträge

sind in der o.g. Tabelle enthalten.

Ergänzend wird auf die in Anlehnung eines Passivierungswahlrechts nicht passivierten mittelbaren Pen sions-

ver pflichtungen aus der Zusatzversorgung des Personals hingewiesen.
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Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Es bestehen folgende wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen: 

Art der Beziehung

Art des Geschäfts

Träger-
kommune

   

Verbundene
Unterneh men
  

Kooperations-
partner

 
€ € €

Bereitstellung und Betreuung von SW 7.099.729,30 85.807,00 122.199,00

Betreuung von IT-Netzwerken 2.301.333,00 79.135,03 17.119,00

Vermietung von Hard und Software 1.228.596,53 4.573,88 0,00

Endgeräteservice 2.027.564,00 55.216,00 0,00

Bereitstellung und Betrieb TK-Netz 1.050.107,67 52.061,26 52.434,72

Arbeitsaufträge 956.479,91 26.865,69 23.721,13

Weiterbelastung von Datenleitungsgebüh ren 31.578,74 0,00 48.222,42

Kompensationszahlungen 540.000,00

Beschäftigte
Im Durchschnitt sind im Geschäftsjahr 2018 beim HABIT 85 Mitarbeiter (ohne Betriebsleitung und ohne Aus-

zubil dende) beschäftigt, darunter 6 Mitarbeiter in Teilzeit. 

Beschäftigte
Planstellen Ist Abweichung

Tarifbeschäftigte
regulär 59 59 0
überplanmäßig 9 10 1

Beamte
regulär 16 16 0
überplanmäßig 0 0 0

84 85 1

Auszubildende 8 8 0
92 93 1

Auf vollzeitverrechneter Basis ergibt sich eine durchschnittliche Ist-Besetzung von rd. 83 Mitarbeitern.
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Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 sind 84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim HABIT tätig. Die Verän-

derung gegenüber dem 31.12.2017 ist der nachfolgenden Statistik zu entnehmen:

Ist-Beschäfti-
gung

31.12.2018

Ist-Beschäf ti-
gung

31.12.2017
Ver-

änderungen
Tarifbeschäftigte
regulär 58 59 -1
überplanmäßig 9 9 0

67 68 -1
Beamte
regulär 17 17 0
überplanmäßig 0 0 0

17 17 0

Auszubildende 8 8 0

92 93 -1

Die Reduzierung um 1 Tarifbeschäftigten ist begründet durch:

· Ausscheiden eines Mitarbeiters bei HABIT/40

· Zugang (Übernahme nach Ausbildung) eines Mitarbeiters bei HABIT/41

· Stellenwechsel eines Mitarbeiters bei HABIT/20

Die Anzahl der überplanmäßig Tarifbeschäftigten bleibt unverändert:

· Zugang (Übernahme nach Ausbildung) eines Mitarbeiters bei HABIT/13

· Abgang eines Mitarbeiters bei HABIT/21

Die Anzahl der Beamten bleibt unverändert:

· Zugang (Übernahme nach Ausbildung) eines Mitarbeiters bei HABIT/31

· Stellenwechsel eines Mitarbeiters bei HABIT/31

Die Anzahl der Auszubildenden bleibt unverändert:

· Ausbildungsende/Übernahme von 2 Auszubildenden

· Zugang von 2 Auszubildenden

Organe

Der Betriebsleitung des HABIT gehören im Wirtschaftsjahr 2018 an:

· Stadtkämmerer Christoph Gerbersmann, 1. Betriebsleiter

· Leitender Städtischer Direktor Gerd Thurau, Betriebsleiter
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Die Bezüge des 1. Betriebsleiters sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Betriebsausschus-

ses werden nicht direkt vom HABIT getragen.

Die dem Betriebsleiter gewährten Gesamtbezüge belaufen sich im Geschäftsjahr 2018 auf 86.467,44 €. Im

Falle der Beendigung des Dienstverhältnisses bestehen Versorgungsverpflichtungen nach den beamten recht-

lichen Re gelungen, die bei der Trägerkommune bilanziert sind.

Der Betriebsausschuss für den Hagener Betrieb für Informationstechnologie setzt sich wie folgt zusammen

(ordentliche Mitglieder):

Name Beruf vom bis

Stefan Ciupka (Vorsitzender) Bankkaufmann 01.01.2018 31.12.2018

Michael Grzeschista Techn. Zeichner 01.01.2018 31.12.2018

Alexander Böhm Fraktionsgeschäftsführer 01.01.2018 31.12.2018

Claus Rudel Maschinenbautechniker 01.01.2018 31.12.2018

Michael Deaki Dipl.Wirtsch.-Ing. 01.01.2018 31.12.2018

Hans-Christian Mechnich Schlosser 01.01.2018 31.12.2018

Kevin Niedergriese Kfm. Angestellter 01.01.2018 31.12.2018

Martin Stange Elektromeister 01.01.2018 31.12.2018

Rainer Voigt Rechtsanwalt 01.01.2018 31.12.2018

Lars Vogeler Rechtsanwalt 01.01.2018 31.07.2018

Meinhard Wirth Werkstattleiter 27.09.2018 31.12.2018

Thomas Feuerstack IT-System-Analyst 01.01.2018 31.12.2018

Kathy Sommer-Bergenthal Unternehmensberaterin 01.01.2018 31.12.2018

Olaf Born Industriemechaniker 15.11.2018 31.12.2018

Udo Pfeiffer Pensionär 01.01.2018 31.12.2018

Michael Zimmer Mechatroniker 01.01.2018 31.12.2018

Andreas Lechte Techn. Angestellter 01.01.2018 31.12.2018

Ralf Sondermeyer Pharmazeutisch-technischer
Assistent

01.01.2018 31.12.2018

Max Schmidt Industriekaufmann 01.01.2018 31.12.2018

Angaben nach § 285 Nr. 17 HGB

Das in 2018 berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 19 T€ und betrifft ausschließ-

lich Ab schlussprüfungsleistungen.
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Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung des HABIT beabsichtigt, dem Rat der Stadt Hagen vorzuschlagen, den Bilanzgewinn in

Höhe von 510.638,28 € wie folgt zu verwenden:

· Einstellung in die zweckgebundene Rücklage für das Vorprojekt S/4 HANA in Höhe von 60.000,00 €

· Einstellung in die zweckgebundene Rücklage für den Standortwechsel in Höhe von 450.638,28 €

Hagen, den 25. März 2019

Die Betriebsleitung



Anlage 4  
– 1 –    

 

Lagebericht
(gemäß § 25 Eigenbetriebsverordnung NRW)

Wirtschaftsjahr 2018

(1.1.2018 bis 31.12.2018)
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I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Der Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Hagen und Enne pe-Ruhr -
HABIT, wurde am 01.07.1999 gegründet. Der HABIT wird in der Rechts form eines Eigenbetriebes
(eigenbetriebsähnliche Einrich tung) nach den entspre chenden Vorschriften der Gemeindeordnung
und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt. Im Rahmen seines Be-
triebs zwecks erbringt der Eigenbetrieb folgende Dienstleistungen für die Dienststellen der Verwal-
tung, die Ei genbetriebe, Tochtergesellschaften und die kommu nalen Partner, insbesondere aus dem
Ennepe-Ruhr-Kreis und innerhalb des Zweckverbandes KDN:

· Die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der informationstechnologischen Infrastruktur, 
· die Rechenzentrumsleistungen, 
· Consulting und Einführung von IT-Systemen und die damit zusammenhängende Organisations be-

ratung in Bezug auf Geschäftsprozesse, 
· die Bereitstellung von Anwendungssoftware, 
· den IT-Benutzerservice,
· IT-Schulungen, 
· sowie die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten.

 

Standort des HABIT in der Eilper Str. 
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2. Forschung und Entwicklung

Der HABIT als kommunaler Dienstleister betreibt keine eigene Forschung und Ent wicklung. Vielmehr
werden die aktuellen Techniken und Verfahrensweisen in die Pra xis übernommen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Rahmenbedingungen

Im Wirtschaftsjahr 2018 stand natürlich die Inbetriebnahme des neuen Hauptrechen zentrums im Fo-
kus. Um die Ausfallzeiten für die Kunden des HABIT so gering wie möglich zu halten, begann die ent-
scheidende Phase des Umzugs am 02.10.2018 nach Dienstschluss. Unter Nutzung des Feiertages,
03.10.2018, war eine sukzessive Wiederherstellung der einzelnen TK- und IT-Komponenten vom 04.
– 07.10.2018 vorgesehen. Parallel standen in der Verwaltung zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mit ar-
beiter zur Verfügung, um die entsprechenden Verfah renstests aus Anwendersicht vorzunehmen. Der
Umzug gelang ohne Zwischenfälle. Bereits am 05.10. konnte die Betriebsleitung im Laufe des Vormit-
tags Voll zug melden. Alle Systeme liefen stö rungsfrei. Das als Notfall-Zeitpuffer eingeplante Wochen-
ende vom 06. – 07.10.2018 wurde nicht mehr benötigt.

                        

Blick in das neue Hauptrechenzentrum                                       Demontage des Netzersatzaggregates (NEA) am alten         
                                                                                                          Standort  Langenkampstr. 33 im Dezember 2018

Im November 2018 zogen die bis zur Verlagerung des Haupt rechenzentrums noch am alten Stand ort
verbliebe nen Mitar beiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls in die neu en Räumlich keiten an der Eil-
per Straße. Auch dieser Umzug verlief ohne Störungen und Probleme. Im Anschluss wurde damit be-
gonnen, das Gebäude Langen kampstr. 33 abschließend zu räumen, damit zum Ende der Mietl aufzeit
eine ordnungsge mäße Übergabe an den Vermieter erfol gen kann.
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2. Geschäftsverlauf

Nachfolgend werden die einzelnen Geschäftsfelder des HABIT de tailliert dargestellt. Dabei werden
Ent wick lungen und Ereig nisse, die für den Geschäftsver lauf ursächlich wa ren, aufgeführt.

a) Fachanwendungen

·SAP NKF
Die strukturgebenden Stammdaten des Hagener Fachkonzepts zur Implementierung des Templates
SAP der In tegrierten Doppik wurden bezogen auf die Haushaltspla nung und Bewirtschaftung rest rukt-
uriert und mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2018 produktiv gesetzt.

·ADP Archiv
Mit Abschluss des Jahres 2018 findet auch die Verwendung der Software ADP Paisy Archiv ihr En de.
Die Soft ware ließ sich nicht mehr in die neueren Welten der Win dows Betriebssysteme überfüh ren
und konnte daher nicht weiter eingesetzt werden. In einem sehr langwierigen und aufwendigen Pro-
zess wurden über 3,6 Mio. Ent gelt abrechnungen in das Dokumentenmanagementsystem Enaio über-
führt und zusätz lich um weitere wertvolle Suchattribute ergänzt.
Die ebenfalls enthaltenen Daten der städtischen Tochter HEB wurden auf DVD ge brannt und dem
HEB überge ben. Auch hier betrug der erstaunliche Umfang ca. 136.000 Dokumente.

·Dienstausweise
Ein weiterer Workflow konnte ohne die aufwendige Beschaffung von Spezialsoftware in Betrieb ge-
setzt werden.
Die Beantragung und nahezu medienbruchfreie Erstellung von Dienstausweisen für die Feuerwehr
und die Ver waltung wurde durch einen formularserverbasierten Work flow digitalisiert. Text und Bil din-
forma tionen fließen elektronisch. Im Jahr 2018 ent standen dabei insgesamt 466 Ausweise.

·Ablösung E-Mail Verschlüsselung Procilon 
Die Tendenz des Herstellers, der für die Stadt Hagen eingesetzten Software- und Hardwarelösung für
die siche re, elektronische  Kommunikation, Betriebssysteme zu bevorzugen, die nicht zum Stand ard
Portfolio des HABIT gehören, führte zu der Ent scheidung eine eigene, passgenau auf die Be dürfnis-
se der Stadt Hagen zugeschnit tene Lösung, zu entwickeln.
Hierzu wurden die Kommunikationswege und Methoden neu dokumentiert. In nur drei Monaten wur de
eine Ser veranwendung entwickelt und in Betrieb genommen. Diese in Java programmierte Ser verlö-
sung basiert zum Großteil auf Open Source Technologien, ist hoch performant, und sparsam im Res-
sourcenverbrauch. Sie be herrscht regelbasiertes E-Mail Routing in Kombination mit E-Mail Ver schlüs-
selungen unterschiedlichster Art.

·EU-DS-GVO 
Alle betreuten Fachverfahren waren und sind gemäß den Vorgaben des Datenschut zes hinsichtlich
der techni schen Umgebung, der Verarbeitungstätigkeiten, der gesetz lichen Grundlagen sowie – falls
zutref fend – auf die vertraglichen Grundlagen zur Auftragsdatenverarbeitung hin zu beschreiben.

·Meldewesen
- Hard- u. softwareseitige Implementierung für Erfassungsstationen der Biome triedaten
- Verschlankung des Antrags von Personalausweisen und allen erforderlichen Dokumenten mit

Speiche rung biometrischer Daten
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·Aufrufanlagen
- Ersatz der Aufrufanlagen durch höherwertige, eGovernment-fähige Produkte und Ausweitung

moderner Aufrufanlagen auf alle publikumsintensiven Berei che

·KFZ-Wesen
- Einführungsarbeiten zu i-KFZ, 2. Stufe online-Wiederzulassung, weitere techni sche Erforder-

nis se in der Kfz.-Zulassungsstelle waren umzusetzen
- Ersatz der Kommunikationssoftware zum Kraftfahrtbundesamt, damit die Ablö sung einer kos-

tenträchti gen und veralteten Variante

·Online-Terminvereinbarung
Organisation und Einführung einer online-Terminvereinbarung, komplex insbesonde re durch die Her-
anführung der Software zur Produktionsreife sowie die Koordination der Fachbereiche.

·Elektronische Akten
Einführung elektronische Ausländerakte, elektronische Personalakte, parallel zur Or ganisationsbera-
tung der Fachbereiche in vielen weiteren Tätigkeitsfeldern sowie Teil nahme am interkommunalen Er-
fahrungsaustausch für Vorgangsmanagement.

·Vorbeugender Brandschutz
Ersatz der Software für Vorbeugenden Brandschutz, dabei Organisation eines kom plexen Beschaf-
fungsverfah rens und ebensolche Einführung der Software.

·Einführung diverser Verfahren 
Z.B. Software Asyl-Leistungsgewährung, online-Anhörung und DMS im Ordnungswi drigkeiten-Be-
reich, Online-Anmeldung u. Verfahren Infektionsschutzgesetz.

·Geo-Daten
- Einführung Liegenschaftsinformationssystem GC-LIS, damit Vereinheitlichung des Datenbe-

stands diver ser Insellösungen; zudem wird durch Interaktion mit dem ALKIS (u.a. Liegen-
schaftskataster) ein Abgleich der Flurstücksdaten ver einfacht und beschleunigt

- Einführung einer Fachschale Bauleitplanung des Geoinformationssystems als Basis einer Zu-
sammen arbeit der Fachbereiche 62 u. 61

- eGovernment-Projekt „Negativ-Auskunft Baulasten“ zur Entlastung der Bauauf sicht von jähr lich
mehreren hundert Negativ-Baulasten-Auskünften. Ausfluss des Projekts ist auch ein über grei-
fender Abstimmungs prozess mit Vermeidung redundanter Datenpflege und tagesaktueller
Aus kunftsmöglichkeit

- Einführung Geschäftsbuch für das Vermessungs- u. Katasterwesen
- Einführung von Modulen der Koordinatenausgleichsberechnungen
- Ersatz der Software Straßenentwurfsplanung, allerdings noch im – ebenfalls zu gewährleis ten-

den – Par allelbetrieb der Altlösung
- Eliminierung div. Geodaten-Access-Datenbanken der Verwaltung und Über nahme in GIS-er-

gänzende Systeme

·Beteiligung der Fachanwendungsbetreuer an zahlreichen verwaltungsweit en und be-
triebs eigenen Projekten

- Online-fähige Datensammlung incl. Pflegesystemen für Straßenverzeichnis und städt. Gebäu-
debestand und kleinräumige Gliederungen („NaviBox“), dazu organisatorische Begleitung der
Optimierung diesbe züglicher Verwaltungs prozesse

- Stadtkarten-Visualisierungsprojekte und POI-Darstellungen wie z.B. „Stolpersteine“ (stadtweit
verteilte Gedenktafeln) mit PDF-, Bild- u. Audio-Doku menten, ergänzt um Darstellung markan-
ter Punkte der NS-Zeit

- Optimierung Geo-Server und Geo-Daten-Server für die Datenbereitstellung und Implementie-
rung versch. Kartenwerke und –zusammenstellungen

- Anbindung NRW-Landesportal für digitale Vermessungsunterlagen an Small world GIS, das
Ge schäfts buch d. Katasterwesens und das Riss-Verzeichnis

-
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- Einführung von Archivierungssystemen der Baugenehmigungen, Einführung von Kompres-
sionsverfahren für digitale Bauakten u.a.

- IT-Notfall-Vorsorge, Erstellung von Werkzeugen zur offline-Bereitstellung von Dokumentatio-
nen

- Einführung öffentliches WLAN an mehreren Standorten und Plätzen der Stadt sowie Unter stüt-
zung des Freifunks

- Einführung eines Ticketsystems zur Anbindung der Freiwilligen Feuerwehren bei der Unterhal-
tung der Gerätschaften

- Lösungen für Posteingangsdigitalisierung,
- Einführung einer sicheren Kommunikationsplattform bzw. stadt-eigenen Cloud-Lösung
- Begleitung der Einführung Smartparking
- Neukonzipierung  eines verwaltungsweiten Alarmierungssystems zum Schutz der Beschäftig-

ten
- Einführung einer betriebsübergreifenden Dokumentationslösung, u.a. auch für IT-Notfallvor sor-

ge, IT-Grundschutz und datenschutzrechtliche Verfahren
- Organisatorische Begleitung und Betreuung der Schulen bei ihren Digitalisie rungsbestrebun-

gen, Bera tung zur Aufstellung der Konzepte digitalen Unter richts
- Technische Organisation und Mitwirkung in der Koordinationsgruppe des Kri senstabs der Stadt

Hagen
- Entwicklung und Einführung des Prototyps einer betriebseigenen digitalen Schriftgutverwal tung

b) Netz und Telekommunikation

·Umzug Hauptrechenzentrum
Nachdem 2017 die Racks eingebaut wurden, erfolgte die Verkabelung des Rechen zentrums bis zur
Abnahme am 19.02.2018.
Die baurechtliche Abnahme des Gebäudes erfolgte am 07.09.2018. Mit dem Umzug der letzten Ge rä-
te im Okto ber 2018 wurde die Verlagerung des Rechenzentrums aus der Langenkampstraße in die
Eilper Straße abge schlossen. Die Telekom hat in Ab stimmung die Anschlüsse im Vorfeld so umge-
baut, dass die Verlagerung des Re chenzentrums ohne Probleme verlaufen ist. Der Verwaltungsvor-
stand hat am 18.09.2018 das Rechenzentrum besichtigt. Einen Monat später am 19.10.2018 wur de
die Presse zur Besichtigung eingeladen und hat hierüber in einem Zeitungsartikel am 27.10.2018 be-
richtet. Durch die lange und gute Vorarbeit konnte der Umzug des Hauptrechenzentrums im ge plan-
ten Zeitrahmen er folgreich durchgeführt werden.

Nachfolgend werden die wichtigsten Meilensteine aufgeführt:

- 13.01.2018 Inbetriebnahme der DWDM-Infrastruktur RZ/Rathaus I
- 24.01.2018 Migration Bildungsnetzwerk auf die neue Internetanbindung
- 24.03.2018 Migration Verwaltung auf neue Internetanbindung
- KW-17/18 Aufbau der Netzwerkinfrastruktur für die Sicherheitszone im HRZ
- KW-20  Umzug der Zone Netz- und Systemmanagement
- 27.06.2018 Umzug der internen Firewall Verwaltung
- 11.07.2018 Umzug der zentralen Firewall Bildungsnetzwerk
- 12.07.2018 Umzug der externen Firewall Verwaltung
- 14.07.2018 Schwenk der Internetanbindung
- 22.08.2018 Schwenk Behördennetzwerk NdB
- 23.08.2018 Inbetriebnahme der neuen MPLS-Anbindung
- 04.10.2018 Umzug Hauptrechenzentrum

Bei der Feinplanung und Realisierung wurde eine Teilvermaschung einer Top-of-Rack und einer
struk turierten Verkabelung realisiert. So wurde jeder Verteiler schrank strukturiert mit Kupfer- und
Lichtwel lenleiter-Kabel ver sorgt. Bei der Portbe legung im Verteilerschrank wurde punktuell ein Switch
einge baut.
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Somit sind folgende Patchungen von Netzwerkverbindungen nach Fertigstellung rea lisiert worden:

- Schrank zu Schrank:  LWL (Mono- Multimode)  = 409
Kupfer    = 682

- Top-of-Rack:   LWL (Mono- Multimode)  = 131
Kupfer    = 289

- Strom 240 Volt:      = 372

·Gebäudeleittechnik (GLT und MSR) im Hauptrechenzentrum 
Für das neue Hauptrechenzentrum wurde auch eine Gebäudeleittechnik sowie eine Mess-, Steuer-
und Rege lungstechnik eingebaut, so dass Klimageräte, Elektrovertei ler, Unterbrechungsfreie Strom-
versor gungen (USV) und Steckdosenleisten (PDU’s) überwacht und gesteuert werden.
Anhand neuer Anforderungen sollte dies in ein sicheres und abgeschottetes eigenes Netzwerk mit
ent spre chenden Sicherheitsmerkmalen nach BSI-Standard bereitges tellt werden.
HABIT/20 erarbeitete somit eine autarke Netzinfrastruktur durch Cisco Switches im MSR-Raum EG
und im HRZ 1.OG, wo die oben genannten Endsysteme angeschlos sen wurden.
Zudem wurde in Absprache mit der Fachfirma ein IP Adresskonzept erarbeitet und von HABIT/20 be-
reitgestellt. Die komplette abgesicherte Infrastruktur, Anbindung und der Zugang wird über eine Cis co
ASA realisiert. Die Überwachung der verbauten Switche erfolgt über das Netzwerkmanagement sys-
tem.

Die Konfiguration und Implementierung der sogenannten Messpunkte in die Überwa chungssoftware
„Niagara Arena NX“ erfolgt durch die Fachfirma. In Zukunft sollen über diese Server Applikation Mel-
dungen und die Über wachung der Messpunkte er folgen, sowie Störmeldungen an die Rufbereit schaft
auf Handy oder Tablet weiter ge leitet werden, um den laufenden und permanenten Betrieb des Re-
chen zentrums si cherzustellen.

·Backup-Rechenzentrum
Die Baumaßnahmen wurden in 2018 weitergeführt, so dass nach aktuellem Stand ein Umzug für
2020 geplant ist. Vom 23.07. bis 26.07.2018 wurde die Rathausstraße gesperrt, da ein Autokran die
Metall konstruktion für die Rückkühler und das Netzer satzaggregat auf das Dach des Rathauses ge-
hoben hat.

·Primärverkabelung Rechenzentren / Stadtgebiet
Die Verkabelung vom Standort Rathaus 1 mit dem zukünftigen Back-Up-Rechenzen trum und dem
Re chenzen trum in der Eilper Straße wurde auf Seiten des Rechenzen trums fertiggestellt. Die Vorbe-
reitun gen im Rathaus sind ebenfalls erfolgt, so dass es zwei redundante Strecken vom Rechenzen-
trum zum Back-Up-Rechenzentrum gibt. Die beiden Kabel verlaufen nur innerhalb des jeweiligen Re-
chenzen trumsraumes zu sammen. Bei Verlassen des Raumes beginnt schon die Georedundanz, so
dass ein Ausfall der Verbindung durch eine Beschädigung ei nes Kabels ausgeschlossen ist.
Es wurden auch erste Gespräche über eine gemeinsam zu nutzende Primärverkabe lung über das ge-
samte Stadtgebiet zwischen HABIT und dem WBH geführt. Dies stellt eine Win-Win-Situation dar, da
HABIT die Ver waltungsstandorte, Schulen, Kin dergärten usw. anbinden möchte und der WBH die ge-
samte Lichtsignaltechnik mo dernisieren und auch erste Schritte hin zur intelligenten Verkehrsleit-
technik gehen will.

·ALL–IP im neuen IntraSelect Vertrag der Telekom
Bis Ende 2018 wollte die Telekom alle Ihre Netze auf die All-IP-Technik umstellen. Der Telekom ist
daran gele gen, von den herkömmlichen unterschiedlichsten Techni ken auf der IP-Plattform zu bün-
deln und so jedem Kun den individuell und preislich nach dessen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Das je doch ist mit den herkömmli chen fünf Klassen nicht mehr realisierbar, so dass alle alten An-
schlusstech niken von je dem Provider auf „ALL-IP“ umgestellt werden.
Deshalb müssen auch in der Stadt Hagen alle alten Anschlüsse auf All-IP umgestellt werden.
Des Weiteren werden die fünf vorhandenen Primärmultiplexanschlüsse, über die die gesamte Stadt-
verwaltung momentan noch extern telefoniert, im „IntraSelect“ geore dundant an die beiden neuen Re-
chenzentren durch ALL-IP angebunden.
Die Implementierung des neuen Zentralanschlusses wurde am 23.08.2018 von der Telekom überge-
ben.
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·MPLS Umstellung
Der HABIT hat im Zuge des Projekts die Jugendzentren, Kindertagesstätten sowie die Verwaltungs-
standorte Männerasyl, Tierheim, Kultopia, Stadtteilhaus Vorhalle, Drogentherapeutische Ambulanz
(Bergstr.123 a) und den Baubetriebshof Delstern für eine Umstellung auf MPLS nach aktuellem
Cat.7a-Standard verkabelt.
Die Telekom hat an sechs Standorten derzeit keine Möglichkeit die jeweiligen Stand orte über MPLS
anzubinden, so dass an diesen Standorten übergangsweise eine An bindung über Mobilfunk (LTE)
rea lisiert wurde. Aktuell sind 31 Standorte umgestellt und die letzten vier Standorte sind zur Migra tion
ter miniert.

·Strukturierte Verkabelung an 75 Standorten / Schulen
Die Schulen der Stadt Hagen haben über Jahre gewachsene Verkabelungsstrukturen aufgebaut, die
für die mo derne Anbindung nicht nutzbar sind. Daher wurde an allen Schulen eine neue Anbindung
vom Abschlusspunkt (APL) zum Datenverteilerschrank installiert. Teilweise musste aufgrund von
Platz mangel in den Datenverteiler schrän ken ein neuer aufgebaut werden, um die Möglichkeit eines
Einbaus einer neuen TK-Anlage zu schaffen. Da die TK-Anlagen in der Vergangenheit meist noch im
Se kreta riat montiert waren, wurde eine Anbindung vom neuen DV zum TK-Verteiler er stellt, damit die
analogen Nebenstellen in die neue TK-Anlage implementiert wer den konnten. Mit der strukturier ten
Verkabelung ist die Vorbereitung der Wandlung auf All-IP Anschlüsse an al len Schulen abge schlos-
sen.

·Neue TK-Anlagen in den Schulen wegen Umstellung auf All-IP 
Die vorhandenen TK-Anlagen in den Schulen sind nicht für die Umstellung auf All-IP geeignet. Dies
be deutet für den HABIT, dass in allen Schulen, neue All-IP-fähige TK-Anlagen installiert werden müs-
sen.
Die Installation der neuen TK-Anlagen wurde bereits an 20 Schulen abgeschlossen. An einer ersten
Test-Schule (Kaufmannschule II, Standort Gasstraße 15) wurde der Anschluss auf All-IP umgestellt.
Ein Wandel der restli chen Anschlüsse steht noch aus, da aktuell die Umstellung analoger Amtsan-
schlüsse mit DSL priorisiert behan delt wird

·Anbindung Rathaus Hohenlimburg 
Die Stadt Hagen hat weitgehend eigene LWL-Kabel zwischen ihren Standorten im Stadtgebiet ver-
legt. Für die Verbindung zwischen dem Verwaltungshochhaus (VHH) und dem bisherigen Standort
HABIT (Langenkampstr. 33) ist eine Dark Fiber Verbin dung von der Telekom über die Enervie ange-
mietet worden (Länge 10,5 km). Mit der Aufgabe des alten Standortes HABIT in der Langen-
kampstr.33 muss te für das Rat haus Hohenlimburg eine neue LWL-Verbindung zum VHH geschaffen
werden. Diese wurde durch die Enervie über eigene Leitungen vor dem geplanten Rechenzentrum-
sumzug bereitges tellt.

· Free-Key WLAN
Zur Realisierung des Projekts von HABIT/1 „WLAN über Free-Key“, hat HABIT/20 an Begehungen
vor Ort teilge nommen um bei der Planung und Umsetzung an den ein zelnen Standorten unterstüt-
zend mit zuwirken. Am Ende des Jahres 2018 hatte die beauftragte und auch zukünftig verantwortli-
che Firma IT-Innerebner GmbH an bis lang zwei Standorten (Amtshaus Boele Wartebereich Bürger-
amt und Aus länderbe hörde Böhmerstr. Wartebereiche) die benötigte Infrastruktur aufgebaut. Weite re
Standorte fol gen im Jahr 2019.
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c) Security und Internet

·Migration der städtischen Internetanbindung
Im Zuge der georedundanten Anbindung der beiden Rechenzentren sollte der Inter net-Access auf
den neu ein gerichteten IntraSelect-Anschluss der T-Systems ge schaltet werden. Ziel dieser Maß nah-
me war es, bei gleich zeitiger Erhöhung der Ver fügbarkeit, die Anzahl der physikalischen An schlüsse,
aufgrund der redundanten Aus legung der IntraSelect-Anschlüsse im HRZ und BRZ zu re duzieren.
Seitens der T-Systems konnten jedoch die offiziellen IP-Adressen der bestehenden Inter netan bin-
dung nicht über nommen werden. Aus diesem Grund wur de eine Alternative ge schaffen, um eine
Hochverfügbarkeit, hinsichtlich des georedundanten Rechenzen trums betriebes, zu gewährlei sten.
Beide Internetanbindungen (LAN und BNW) wurden auf einen CompanyConnect ge schaltet und mit
ei ner Back upanbindung im Rathaus I versehen. In diesem Zuge wur de die Bandbreite von 104 Mbit/s
in Summe (LAN 70 Mbit/s + BNW 34 Mbit/s) auf 155 Mbit/s erhöht.
Des Weiteren wurde in diesem Zuge ein größerer IP-Adressbereich für das Bildungs netzwerk bereit-
gestellt. Durch diese Maßnahmen wurde eine deutlich höhere Verfüg barkeit, bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Bandbreite erreicht. Zudem stehen dem Bil dungsnetzwerk 14 offizielle IP-Adressen, anstel le
von 6 IP-Adressen zur Verfü gung. Der Schwenk des Internetzugangs auf die IntraSelect-An schlüsse
im HRZ und BRZ ist für einen späteren Zeitpunkt angedacht.
Aus wirtschaftlicher Sicht wurde durch die Umstrukturierung eine jährliche Ersparnis von 6.000 EUR
netto er wirkt.

·Migration Web Security Appliance / AMP 
Bei dem zentralen städtischen Proxy System musste ein Hardwaretausch vorgenom men werden, da
die bisher eingesetzte Hardware das Ende des Supports erreicht hat. Hier konnte aufgrund der Im ple-
mentierung von Hoch verfügbarkeitsmechanismen ein reibungs- und ausfallloser Austausch vor ge-
nom men werden.
Mit der Inbetriebnahme der neuen Hardware hat sich die Möglichkeit ergeben, eine neue Sicher heits-
funktion zu aktivieren. Es handelt sich hierbei um einen Abwehrme chanismus um bisher unbe kannte
Malware zu erkennen und zu blockieren.

·E-Mail-Security
Die gezielten elektronischen Angriffe, vor allem über den E-Mail Weg, aus dem Jahr 2017 sind auch
im Jahr 2018 nach wie vor durchgeführt worden. Durch Maßnahmen und Implementierungen aus
dem Jahr 2017 konnte die Sicherheit nachhaltig verbes sert werden.

 

Gegen Ende des Jahres 2018 gab es nochmals massive elektronische Angriffe. Diesmal nicht über
E-Mails mit Links zu unsicheren Seiten/Dateien, sondern durch den direkten Versand von Viren in
E-Mails.
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·Absicherung DSL-Standorte
Viele Standortanbindungen werden nicht mehr über einen DSL-Anschluss abgesi chert. Diese sind
mittlerweile in das städtische MPLS-Netzwerk überführt worden. Des Weiteren wurden und werden
weitere Anschlüsse dahin gehend konsolidiert, dass mehrere Services auf einem Anschluss bereit ges-
tellt und zusammengefasst werden.

Kategorie 2017 2018
Heimarbeitsplätze (Verwaltung und HABIT) 4 4
Bürgerämter (E-Pass-Leser/EC-Cash) 2 1
Kindertagesstätten 23 0
Jugendzentren 6 2
Verwaltungsstandorte 5 5
Externe Gemeinden 7 7
Gebäudeleittechnik 13 12
Schulen 23 28
Freies DSL 33 31
DSL-Standortanbindungen 18 26
Summe 134 116

·Perimeter Defense
Die Angriffe per E-Mail sind natürlich nicht die einzigen elektronischen Angriffe auf die Stadt Hagen
ge wesen. Die folgende Auswertung zeigt die Angriffe auf die IT-In frastruktur, die durch Sicherheits-
maß nahmen in der äu ßeren Verteidigungsreihe er folgreich abgewehrt wurden.

 

Zudem wurden durch eine vom HABIT gepflegte Blacklist die unten stehenden An griffe zusätzlich ab-
gewehrt.
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·Vulnerability Scanner
Aufgrund der ständig wachsenden Systemlandschaft im Bereich IT-Sicherheit wurde ein zentrales
Schwachstel len-Management-System beschafft und installiert. Hiermit können von einem zentralen
System aus alle bekann ten Schwachstellen auf den Si cherheitssystemen erkannt/überprüft werden
und Hinweise auf Konfigurations-Op ti mierung und Patch-Installation gegeben werden. Dies bedeutet
nicht nur eine Auto matisierung für die sonst ma nuell durchgeführten Tätigkeiten, sondern auch eine
schnell ere Reaktionszeit. Gerade für die Systeme aus dem Bereich IT-Sicherheit, die überwiegend di-
rekt über das Internet erreichbar sind, gilt hier eine höhere Sorgfalts pflicht bezüglich Sicherheitslü-
cken.

·Bildungsnetzwerk – Anbindung von neuen Schulen
Folgende Schulen wurden im Jahr 2018 neu ins Bildungsnetzwerk integriert:

- Grundschule Gebrüder Grimm
- Förderschule Gustav Heinemann
- Realschule Heinrich Heine (Phase 1: Raum 2 OG 17)
- Sekundarschule Altenhagen (Phase 2: Raum DG 42 alter PC-Raum RS Luise Rehling)

Insgesamt befinden sich nun 26 Schulstandorte im Bildungsnetzwerk.

·Netzwerkmanagement
Seit 21 Jahren wird nun bereits eine Netz- und Systemmanagement Plattform für die Stadtverwal tung
Hagen be trieben. Diese dient zum proaktiven Monitoring und zur Ad ministration von IT-Syste men in-
nerhalb der gesamten Netzwerkinfrastruktur. Sämtli che im Laufe des Jahres durchgeführten Maßnah-
men haben Infrastrukturänderun gen - insbesondere der RZ-Umzug - verursacht, die aktuell in die
Sys teme integriert werden mussten. Durch die stetig steigende Komplexität der Anforderungen und
die Einführung neuer Technologien sowie neuer IT Kompo nenten mussten zahlreiche Erweite rungen
und Anpassungen innerhalb der Managementsysteme implementiert werden.

·Re-Design des Policy Managers 
Der Policy Manager ist Bestandteil des theGuard! SMC Netzwerkmanagement.
Er ist die zentrale Komponente, die für das Monitoring der Netzwerkkomponenten verantwortlich ist.
Um auch zukünftig die Überwachung neuer Komponenten zu ge währleisten, war ein Re-Design der
Konfiguration unauf schiebbar.

·Migration der Serverkomponenten und Systemsoftware
Sämtliche Serverkomponenten und Systemsoftware aller Managementserver wurden auf die aktuel-
len Versions stände migriert.

·Entwicklung einer Applikation für Cisco-Komponenten
Im Rahmen der Entwicklung einer Applikation zur Bestimmung der Gerätebezeich nung von Cisco
Komponenten wurde die in 2017 auf Basis der Problemdefinition mit anschließender Anforderungs-
ana lyse vorgenommene Pro grammkonzeption imple mentiert und getestet.
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d) Endanwendersysteme und Schulen

·Migration auf das Betriebssystem Windows 10
In einem ersten Windows 10-Migrationstest wurden die Rechner in den Bereichen Musikschule (FB
48) und Rechtsamt (30) komplett von Windows 7 auf Windows 10 umgestellt. Mit den Erkenntnissen
aus diesem ersten Migrationsabschnitt wurde mit der „schleichenden Migration“ auf Windows 10 im
ge samten Verwaltungsbereich be gonnen. Soweit dies durch die im Einzelfall eingesetzten Anwen-
dungen möglich war (Anwendungen tlw. nicht Windows 10 kompatibel, daher spez. Freigaben der
einzel nen HABIT-Servicebereiche erforderlich), wurden alte und defekte Rechner gegen neue Win-
dows 10-Rechner ausgetauscht. Ein weiterer Einsatz von Windows 7 war hier nicht möglich, da die
Hardware der neuen Rechner einen Betrieb mit Windows 7 nicht mehr ermöglichte.
Bedingt durch einen Lieferengpass von Intel CPUs konnten zum Jahresende keine weiteren neuen
Rechner ausgeliefert werden. Daher wurden als Übergangslösung langsame oder mit einem Fest plat-
tendefekt aufgefalle ne Rechner unabhängig vom Alter des Rechners mit einer neuen SSD-Fest platte
und zusätzlichem Arbeitsspei cher aufgerüstet und auf Windows 10 migriert. Durch die Hard wareau-
frü stung konnte die Logon-Zeit auf diesen Rechnern von teilweise über 20 Minuten auf knapp drei Mi-
nu ten verringert werden. Da es sich aber um alte PC ohne Garantieansprüche han delt, ist die se Auf-
rüst maßnahme tatsächlich nur eine Notlösung und bis zum Ende des Lieferengpasses vorge sehen.

·Auslieferung von Rechner-Hardware
Der 2018 in größerem Umfang angefallene Austausch von Rechner-Hardware ist be dingt durch die
gestiegenen Hardwareanforderungen der inzwischen eingesetzten Software – auch unter Win dows 7.
Die zu geringe Hardwa reausstattung (nur 2 GB RAM) der Rechner erforderte Ersatz oder ggf. eine
Au früstung des Arbeitsspei chers. Hinzu kamen Anforderungen von Zweitmonitoren in etli chen Ver-
wal tungsbe reichen. Wie bereits in den Vorjahren mussten auch wieder sehr viele defekte Dru cker –
auf grund des Einsatzes von Rebuildtoner – ausgetauscht werden.

·Management-Systeme
2018 erfolgte eine vollständige Neueinrichtung (Neuinstallation, Betriebssystemupda te) aller Mana ge-
ment-Sys teme von HABIT/21 (Empirum, Datenbanken, Airwatch, McAfee).
Das komplette MDM (MobileDeviceManagement) wurde ebenfalls neu strukturiert.
Die Einführung und Inbetriebnahme von Android for Work wurde vorgenommen mit dem flächende-
ckenden Ein satz des Dateizugriffs (Content) auf allen Android for Work angebundenen Geräten. 
Die Workplace-Analytics-Software Nexthink wurde abteilungsübergreifend bereitges tellt und hierfür
zentral or ganisierte Schulungen angeboten.

·Umstellung der Verteilung von Windows-Updates
Die Verteilung von Updates und Patches für Microsoft-Produkte wurde von dem von Microsoft bereit-
gestellten Tool "Windows Server Update Service - WSUS" auf das EMPIRUM Patchmanagement der
Fa. matrix42 umge stellt. Der bisherige WSUS-Ser ver konnte ersatzlos wegfallen. 

·Neues Drucksystem Multifunktionsgeräte
Die Inbetriebnahme einer neuen, im Funktionsumfang wesentlich erweiterten Asset- und Systemma-
na gement Appliance, „TA-Cockpit“ der Fa. Triumph-Adler, wurde vor genommen.
Im Druckmanagementsystem „aQrate“ wurde eine datenschutzrechtlich konforme "Job Privacy" ein-
ge richtet.

·Einführung / Aktualisierung medizinisch-technischer Geräte
Neben dem Austausch mehrerer Rechner im Bereich Kinder- und Jugend-Gesund heitsdienst wur den
Notebooks für das medizinisch-technische Gesundheitswesen nach speziellen Vorgaben für die Le-
bensmittelüberwachung konfiguriert. Eine neue Software für Seh- und Hörtestgeräte wurde instal liert
und eingerichtet.

·Projekte für die Feuerwehr
In der ehemaligen Regenbogenschule Hohenlimburg wurde in enger Zusammenar beit mit der Feuer-
wehr eine Rettungsdienstschule aufgebaut und eingerichtet.
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Im medizinischen Bereich der Feuerwehr wurde eine fachspezifische Spracherken nungssoftware ein-
geführt.
Für die Feuerwehr wurde ein Radioserver zu Steuerung der Funkgeräte konfiguriert und eingerichtet.
Die Instal lation der Software für den Radioserver wurde vorbereitet.

·Digitales Informationssystem im Rathaus an der Volme
Zum Betrieb eines digitalen Informationssystems im Rathaus an der Volme wurde ein neuer Server
mit der Soft ware „XIBO“ eingerichtet und die Info-Monitore für den Be trieb mit Mini-PC erweitert.

· Administration Hagener Schulen und Bildungsnetzwerk
- Weitere vier Schulen wurden in das Bildungsnetzwerk migriert.
- Um Störungen schneller bearbeiten zu können, wurde die Wartezeit für die Ti cketbearbeitung verkürzt,

dafür stiegen die Wartezeiten zur Erledigung der Ar beitsaufträge an. Eine Selektierung der gestellten Ar-
beitsaufträge nach Wich tigkeit und Schnelligkeit der Arbeiten wurde vorgenom men, um gegebenen falls
Arbeitsaufträge anders zu terminieren. Für die Schulen wurden ca. 160 Arbeits aufträge durchge führt.

- In den Verwaltungen der Schulen wurden 15 NAS-Systeme (Datenablage und Zentralspeicher) integriert -
inkl. einer Umstellung der Sekretariats- und Verwal tungsrechner.

- Zur Ermittlung/Behebung bestehender Fehler wurde eine große Fehleranalyse im Bildungsnetz werk
durchgeführt (Wake-on-LAN; Clientinstallation mit Empi rum; Virenscanner und DataLos-
sPrevention-Analyse). Auf Grund dieser Ana lyse konnten die Fehler erfolgreich behoben wer den.

- Entwicklung eines Windows 10 Clients für die Rechner im Bildungsnetzwerk zur Vorbereitung auf die Mi-
gration in den Schulen

- Entwicklung und Aufbau einer Umgebung zum Installieren von Clients, Servern und weiteren Systemen
für Schulen, die nicht in das Bildungsnetzwerk inte griert sind – z. B. Schulverwaltun gen - mit aktuellen
Betriebssystemen

- Einführung eines Prototypentests im Bildungsnetzwerk für die weiterführenden Schulen mit Ge nehmi-
gungsverfahren und anschließender Installation

- Im Berufskolleg Käthe Kollwitz wurden die Server upgedatet (KMS, Backupein richtung) 
- Umstellung von Schulrechnern auf Windows 10, z.B. in der RS Haspe, der GS Hermann Löns, der GS

Berchum und drei weiteren Schulen im Bildungsnetz werk. In Berchum wurde zusätzlich ein NAS Sys tems
als Server im Schüler netzwerk implementiert. Auch die Rechner in den Schul verwaltungen inkl. Se kre-
tariate konnten migriert werden bzw. werden kurzfristig migriert.

- In der RS Halden erfolgte eine komplette Umstellung des Schülernetzes (Neuinstallationen Ser ver und
Clients – Windows 2016 R2 / Windows 10). Im Teilstandort Berchumer Str. der RS Hal den wurde der
Aufbau der Schulverwal tung und eines Computerraumes (Schülernetz) inkl. ei nes NAS-Systems als Ser-
ver vorgenommen (Stand-alone-Betrieb im Bildungsnetzwerk). Auf grund der Schließung dieses Standor-
tes erfolgte ein halbes Jahr später der Abbau der komplet ten Technik. 

- Aufgrund von Bauarbeiten musste der Abbau der IT-Technik in den Computer räumen der För derschule
Bodelschwingh vorgenommen werden. Die Räume sind bis heute noch nicht wieder beziehbar. Ein Wie-
deraufbau erfolgt erst nach Abschluss der erforderlichen Baumaßnahmen.

- 2018 wurde an 49 Schulen Office 365 eingerichtet. Hierfür wurden 1.565 Ac counts angelegt.
-- Der Server für das Fernwartungstool „Fastviewer“ zur Fernwartung der Schul sekreta-

riats-/Schulleitungsrechner wurde komplett aktualisiert. In diesem Zu sammenhang wurden die Anmelde-
richtlinien aktualisiert und erweitert.

e) LINUX-Server, Datenbanken, Datensicherung,  Mail und Datensicherung

· Datenbanken
Im Bereich der ORACLE-Datenbanken wurde die Migration auf die Version 12cR1 abgeschlossen.
Die zentralen MSSQL-Produktionssysteme wurden auf die Version MSSQL 2016 mi griert. Im Zuge die ser Maß-
nahme wurde auch der letzte physikalische MSSQL-Ser ver durch virtuelle Maschinen ersetzt.

· Mail
Die Migration des Mailservers auf die Version Exchange 2016 wurde abgeschlossen. 2.500 Postfächer wurden
auf den neuen Server verlagert.

· LINUX
15 physikalische Server wurden in das neue Rechenzentrum verlagert. Anschließend wurden drei phy sikalische
Server aus Altersgründen gegen Neugeräte getauscht.

Einen wesentlichen Aufwand verursachten die mehrfachen flächendeckenden Upda tes gegen die Si cherheitslü-
cken "Spectre" und "Meltdown".
Insbesondere, da die Updates immer sehr kurzfristig durchgeführt werden mussten.
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· Datensicherung
Aus Sicherheitsgründen wurde die Sicherungssoftware "Dell EMC NetWorker" auf die Version 9.1.1.7 upgeda tet.
Dabei wurden zwei Server und ca. 100 Clients bear beitet.

Zwei Server und vier Roboter wurden in das neue Rechenzentrum verlagert.

f) Windows-Server

· Inbetriebnahme einer Disaster-Recovery-Lösung
Das bisherige Datensicherungskonzept der Stadt Hagen sah ein einstufiges Backup der physikalischen und vir-
tuellen Maschinen (VM) vor. Bei dieser Methode werden die Daten eines Servers mit Hilfe eines im Betriebs sys-
tem installierten Agenten an den Sicherungsserver übertragen und später auf Tapes ausgelagert. Eine sol che
konventionelle Datensicherung ist ein bewährtes System und ermöglicht eine Wie derherstellung der Daten über
einen langen Zeitraum sowie eine kostengünstige und langfristige Auslagerung auf LTO-Bänder. 

Eine Disaster-Recovery-Lösung (DR) für virtuelle Infrastrukturen unterscheidet sich grundlegend von einer kon-
ventionellen Datensicherung. Hierbei werden VMs agen tenlos und unabhängig vom Betriebs system auf einen
dedizierten, festplattenbasier ten Speicher übertragen. Vereinfacht ausgedrückt wird die VM mit all ihren Konfi gu-
rationen und Festplatten-Dateien an einen dritten Standort kopiert. Das Feature In stant-Recovery ermöglicht ei-
ne Inbetriebnahme der VM direkt aus dem Backup-Sys tem, wo durch der Server selbst nach einem Totalver lust
bin nen weniger Minuten wie der online ist. Der Wieder herstellungsprozess auf den ursprünglichen Speiche rort er-
folgt nachgelagert und wird im laufenden Be trieb durchgeführt. Mit Hilfe dieser DR-Lösung reduziert sich die
Wiederherstellungszeit einer einzelnen VM drastisch, von mindestens einem Arbeitstag auf nur wenige Mi nuten.
Über die Basisfunktion hin aus, bietet ein solches System weitere Features, die im Arbeitsalltag einen prakti schen
Nutzen finden. Die beschaffte Lösung ersetzt aber das bisherige Sicherungs konzept nicht, sondern ergänzt es
für den Bereich der virtuellen Server.
Auch in Hinsicht auf die aktuell immer stärker werdende Bedrohungslage durch Vi ren, Trojaner und an dere
Schadsoftware, bietet eine DR-Lösung einen erheblichen Mehrwert. Im Falle eines erfolgreichen Angriffs kann
die betroffene VM binnen weni ger Minuten auf einen virenfreien Stand zurückgesetzt oder aber zu Analysezwe-
cken in einer isolierten Umgebung bereitgestellt werden.

· Erneuerung des Zentralspeichers (NetApp-Storage)
Der HABIT betreibt seit 2009 ein NetApp Metro-Cluster, welches die Plattform für ei ne Vielzahl von Diensten bil-
det. Neben dem FibreChannel SAN (Storage-Area-Network) zur Bereitstellung von hoch verfügbarem, zentra lem
Spei cherplatz für die gesamte Virtualisierungsinfrastruktur dient das Storage-System als NAS
(Network-Attached-Storage), über dessen Funktionen ein Großteil der städti schen Dateidienste (CIFS/NFS) und
revisionssichere Archivspeicher (Snaplock) ge hostet werden. Bis zur Erneuerung stellte das System den Spei-
cherplatz für insg. 198 virtuelle Server und rund 24 TB Da teienspeicherplatz (Fileservices) bereit. 

Die Anforderungen an das System sind rasant gewachsen. Von anfänglich ca. 30 - 40 virtuellen Ma schinen
(VMs), waren es im Jahr 2013 bereits 110 und Ende 2017 198 VMs. Der Virtualisierungsgrad der LAN-Server
betrug 2009 zu Beginn des Pro jektes unter 10%, 2013 79% und aktuell über 97%. Auch im Bereich der Fileser vi-
ces verzeichnen wir einen kontinuierlichen Anstieg der Nutzkapazität. Im Jahr 2011 be trug das Datenvolumen
rund 4 TB, 2013 8 TB und Ende 2017 bereits 24 TB. 

Das erste NetApp SAN wurde im Jahr 2009 im Zuge des Projektes „Server-Virtualisierung“ beschafft. 2013 wur-
de das System aufgrund auslaufender Supportverträge und gewachsener Anforderungen aus getauscht. Wie je-
de Hardware unterliegt auch ein Storage-System einer bestimmten Nutzungsdauer. Der Support vertrag für das
aktuelle SAN lief am 31.10.2018 aus, sodass eine Ersatzbeschaffung erfor derlich war. Unabhängig davon war
eine Erweiterung der Kapazität und der Per formance notwendig, um die Anforderungen der nächsten Jahre er-
füllen zu können.

Die bisherigen Storage-Systeme (FAS3140 und FAS3250) verfügten über zwei Arten von Festplattenty pen. Zum
einen günstige SATA-HDDs für die Bereitstellung der Fi leservices, zum anderen FC-/SAS-HDDs für die
I/O-intensiven Anwendungen inner halb der virtuellen Server. Im Bereich der hoch performanten Speicherberei-
che ha ben sich mittlerweile SSD-Festplatten etabliert. Flashspeicher bietet im Vergleich zu drehenden Spindeln
einen erheblichen Performance-Vorteil. Eine SATA-Fest platte erreicht ca. 75 -100 IOPS, eine SAS-Festplatte ca.
140 IOPS und eine SSD je nach Typ 100.000 – 500.000 IOPS.
Zwar ist der Preis pro GB bei SSDs aktuell noch höher als bei einer vergleichbaren SAS-HDD, um je doch mit
SAS-HDDs die notwendige Performance bereitstellen zu können, ist eine große Anzahl von Disks notwendig,
wodurch sich der Aufpreis relati viert. 
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Zudem verzeichnen die Hersteller eine deutlich höhere Ausfallquote bei kon ventionellen HDDs, wodurch die
Supportkosten gestiegen sind.
Das neue Storage-System wurde daher für den Bereich der File-Services mit SAS-HDDs und für die
I/O-intensiven Anwendungen mit SSDs konfiguriert. Aus wirt schaftlicher Sicht ist dies zum aktuellen Zeitpunkt
die beste Lösung, da ein All-Flash-System das vorhandene Budget deutlich übersteigen wür de.

Bisherige Konfiguration:
2 x  Storage Controller FAS3250
12 x  SAS/SATA-Shelf DS4243 mit jeweils 24 SAS-Festplatten á 600GB

Neue Konfiguration:
2x  Storage Controller FAS8200 (je zwei Nodes pro Seite)
4x  SAS-Shelf DS224C mit je 24 x 1,8 TB 10K SAS-HDDs 
4x  SSD-Shelf DS2224C mit je 24 x 960 GB SSDs

Daraus ergibt sich eine Nettokapazität von 44 TB auf den SAS-HDDs (Fileservices) und 31 TB auf SSDs (VMs).

Die Erfahrungen der letzten Jahre belegen die Zuverlässigkeit des NetApp-Systems, welches bisher ohne eine
ungeplante Downtime im Dauereinsatz war. Aufgrund der hervorragenden Integration in die vorhandene Infra-
struktur wollen wir auch zukünftig auf den Hersteller NetApp setzen. Insbesondere die WORM-Funktionalität
(Snaplock) würde bei einem Systemwechsel einen großen Aufwand für die Ver fah rensbetreuer verursachen und
u. U. die Revisionssicherheit der Daten gefährden. Zu dem arbeiten andere Storagehersteller oft mit dedi zierten
physikalischen Appliances zur Bereitstellung dieser Funk tion, während NetApp das Feature in den Sto ragecon-
troller integriert hat.

· Umzug des Rechenzentrums
Zentrales Thema 2018 war der Umzug des Rechenzentrums. Für den Produktbe reich Windows-Server bedeu te-
te dies, den Umzug von nahezu 200 Servern, dem Storage Area Network sowie aller damit ver bundenen Hard-
warekomponenten durch zuführen. Die lange Planungsphase im Vorfeld erhielt im Mai 2018 mit der Festle gung
des Umzugstermins durch den Verwaltungsvorstand eine verbindliche Zeit schiene. Ab diesem Zeitpunkt galt es
umso mehr, die Projektplanung auf die durch zuführenden Gewer ke (z. B. Demontage, Verpackung, Trans-
port/Logistik, Einbau, Verkabelung, Inbetriebnahme) auszu richten, entsprechende Verträge abzuschlie ßen und
die notwendigen Tätigkeiten sowie den Personal einsatz einschl. notwendiger Zertifizierungen zu kon kretisieren.
Auch konnte nun der Ab- und Einschalt plan koor diniert und finalisiert werden.

Die hervorragende Zusammenarbeit der Serveradministration mit und die Vorberei tung der Anschlüsse durch
HABIT/20 ermöglichte eine störungsfreie Wiederinbetrieb nahme der Hardware-Komponenten durch die Dienst-
leister.

Das Einschalten der unterschiedlichen Infrastruktur-Komponenten und Server, die Funktionsprüfungen und an-
schließenden Freigaben für die Verfahrenstests erfolgten mit einer beispielhaften Professionali tät. Auch die koor-
dinierte Informationsweiterga be und die Begleitung der Verfahrenstests durch den Servicebereich HABIT/22
führ ten zur schnellen Wiederherstellung des Produktivbetriebes der Verwal tung.

· Ausbau der Serverinfrastruktur im Bildungsnetzwerk
Der Ausbau des Bildungsnetzwerkes mit Schulservern wurde bedarfsgemäß weiter vorangetrieben und vier wei-
tere Schulen integriert. Trotz einer hohen Standardisie rung konnten dabei individuelle Bedürf nisse der Schulen
berücksichtigt werden. Zu sätzlich wurde auch begonnen die zentralen Manage ment-Server abzulösen. Der Mas-
ter DHCP-Server und der zentrale Management-Server von HABIT/22 sind be reits mit dem Betriebs system Win-
dows Server 2016 im Betrieb.
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· Ablösung des zentralen Datenaustausch-Servers
Für den automatisierten Dateiaustausch mit diversen externen Partnern (Citeq, Thea ter/Eventim, Bun deszen-
tralregister, WBH u.a.) wird ein Server in der DMZ betrieben, der durch seinen Standort und sei ne besondere
Konfiguration eine hohe Sicherheit beim Austausch von Dateien gewährleisten soll. Auf grund des Wartungs-
ablaufes der Hardware wurde entschieden, diesen Server durch eine virtuelle Ma schine zu erset zen. Die Um stel-
lungsarbeiten sollten dabei ohne Unterbrechung des laufenden Be triebs erfolgen und insbesondere auf Sei ten
der Kommunikationspartner keine An passungen erforderlich ma chen. Die Ablösung wurde im November 2017
begonnen und im ersten Quartal 2018 erfolgreich abge schlossen.

Sichern der Windows-Server gegen Meltdown und Spectre
Zu Beginn des Jahres wurden von Forschern Schwachstellen in der Hardwarearchi tektur von Prozes soren ver öf-
fentlicht. Angreifer können dadurch mit Schadcode Da ten auslesen, die im Speicher verar beitet werden. Die ent-
sprechenden Angriffssze narien sind unter den Begriffen Meltdown und Spectre mit unterschiedlichen Va rian ten
bekannt geworden. Betriebssystemhersteller wie Microsoft haben Up dates zur Verfügung gestellt, die das Risiko
einer Ausnutzung der Lücken verringern. Neben diesen Updates sind zusätzlich Microcode- bezie hungsweise
BIOS/Firmware-Updates für die anfällige Hard ware einzuspielen, soweit diese verfüg bar sind. Dar über hinaus
waren auch Anwendungssoftware und Treiber zu aktualisie ren. 

Sowohl im Bildungsnetzwerk als auch im Verwaltungsnetz war zu prüfen, inwieweit die vorhandenen Systeme
Lücken gegen diese Angriffsoptionen aufwiesen. Bei den betroffenen Systemen wurden die Microcode- (BIOS)
und Betriebssystem-Updates (inkl. RegKeys) zeitnah und unter Anwendung eines zusätzlichen Prüfwerkzeugs
ein gespielt. 

Innerhalb der Virtualisierungs-Infrastruktur waren Systeme mehrfach zu aktualisieren, da Updates wie derholt
durch die Hersteller erweitert wurden. Dies erforderte einen erheblichen Aufwand, da die Host systeme zunächst
freigezogen werden mussten, um sie anschließend auch außerhalb der Dienstzeiten zu aktualisieren und neu zu
starten. 

Server mit der Betriebssystemversion „Windows Server 2012“, für das keine Updates durch den Her steller zur
Verfügung gestellt wurden, sind außer Betrieb genommen und durch neuere Systeme er setzt worden.
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3. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Ertragslage

Erträge

2018 2017 Veränderung

T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse

Erlöse aus IT-Netz und Telekommunikation
IT-Netz 2.397,6 15,2 2.504,4 16,1 -106,8 -4,3
TK-Netz und Telekommunikation 1.235,5 7,8 1.150,2 7,4 85,3 7,4

Erlöse aus der Bereitstellung von Endgerä ten
Vermietung von Hardware und Software 1.233,2 7,8 1.509,8 9,7 -276,6 -18,3
Endgeräte bereitstellen 2.082,8 13,2 1.164,8 7,5 918,0 78,8

Erlöse aus Anwendungen
Allgemeine Verwaltung 2.678,2 16,9 2.659,7 17,1 18,5 0,7
Finanzverwaltung 1.482,5 9,4 1.504,8 9,7 -22,3 -1,5
Recht, Ordnung, Sicherheit 1.000,7 6,4 1.156,3 7,4 -155,6 -13,5
Schulen und Kultur 724,4 4,6 582,1 3,7 142,3 24,4
Soziales und Gesundheit 287,5 1,8 315,8 2,0 -28,3 -9,0
Bauwesen 1.139,2 7,2 1.203,6 7,7 -64,4 -5,4

Erlöse aus Arbeitsaufträgen
IT-Dienstleistungen und Projekte 272,8 1,7 614,4 3,9 -341,6 -55,6
Verkauf von Hard und Software 145,0 0,9 174,1 1,1 -29,1 -16,7
Weiterverrechnung von Dienstleistungen 493,0 3,1 420,6 2,7 72,4 17,2
sonstige Erlöse aus Aufträgen 96,2 0,6 61,4 0,4 34,8 56,7

Sonstige Erträge
Erträge aus der Auflösung von 

   Sonderposten 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0
Periodenfremde Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kompensationszahlungen 540,0 3,4 540,0 3,5 0,0
Sonstiges 5,0 0,0 12,9 0,1 -7,9 -61,2

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15.817,5 100,0 15.578,8 100,0 238,7 1,5

Der HABIT erbringt seine Leistungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis und seinen Gemeinden im Rahmen ei-
ner öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie im Rahmen der bestehenden Abnahmever pflichtung für die Fach-
ämter und sonstigen Einrichtun gen der Stadt Hagen. Rund 96,6 % (Vorjahr: 96,4 %) der Erlöse resultieren aus
Um sätzen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur und IT-Anwen dungsverfahren sowie Einzelaufträgen und IT-Pro-
jektarbeiten.
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Aufwendungen

2018 2017 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
    Betriebsstoffe und für bezogene Waren 166,2 1,1 191,8 1,3 -25,6 -13,3

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Wartung 2.182,7 14,0 1.973,9 13,1 208,8 10,6
Telefonie und Datenleitungen 701,7 4,5 657,0 4,4 44,7 6,8
Externe Betriebsleistungen 513,5 3,3 468,5 3,1 45,0 9,6
Beratungs-/Unterstützungsleistungen,

   Schulungen 440,5 2,8 420,8 2,8 19,7 4,7
Sonstige 441,7 2,8 167,4 1,1 274,3 163,9

Personalaufwand: 7.267,5 46,6 7.126,0 47,3 141,5 2,0

Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensge genstände des Anlagevermögens
und Sachanla gen: 2.906,3 18,6 3.199,3 21,2 -293,0 -9,2

Sonstige betriebliche Aufwendungen:
Gebäudemieten und Energie 580,6 3,7 442,1 2,9 138,5 31,3
Sonstiges 383,1 2,5 391,5 2,6 -8,4 -2,1

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 22,4 0,1 23,9 0,2 -1,5 -6,3

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
sowie sonstige Steuern 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0  

15.606,9 100,0 15.062,9 100,0 544,0 3,6

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt der HABIT mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 210,5 T€ ab. Das im
Erfolgsplan 2018 prognostizierte ausgeglichene Ergeb nis wurde somit übertroffen.

Mit einem Anteil von 18,6 % der Aufwendungen des Wirtschaftsjahres werden alle der Stadt Hagen langfristig
dienenden IT-Wirtschaftsgüter finanziert. Insgesamt wur den hierfür ca. 2,9 Mio. € aufgewen det. Die Personal auf-
wendungen betragen 46,6 % des Gesamtaufwandes des HABIT. Ein Anteil von 28,5 % entfällt auf Aufwen dun-
gen für RHB-Stoffe und auf bezogene Leistungen für Wartungs-, Pflege- und Beratungs- und Unterstüt zungsleis-
tungen.
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b) Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

2018 2017
Ver-

änderung
T€ T€ T€

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.770,0 715,3 2.054,7

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -5.255,5 -3.126,9 -2.128,6

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 613,8 649,6 -35,8

Veränderungen des Finanzmittelfonds -1.871,7 -1.762,0 -109,7

Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres -4.168,4 -2.406,4 -1.762,0

Finanzmittelbestand am Ende des Jahres -6.040,1 -4.168,4 -1.871,7

Der Betrieb war im Berichtzeitraum jederzeit in der Lage seine finanziellen Verpflich tungen zu erfüllen. Zur Si-
cherung der Liquidität werden zeitnahe angemessene Ab schlagszahlungen angefordert. Darüber hinaus ist der
Betrieb in das Cash-Pooling der Stadt Hagen einbezogen. Das langfristig gebundene An lagevermögen ist zum
Bi lanzstichtag zu 49,4 % (Vorjahr 63,5 %) mit lang- und mittelfristig zur Verfü gung ste henden Eigen- und Fremd-
mitteln gedeckt. Die Deckungsverhältnisse haben sich ge genüber dem Vorjahr verschlechtert.
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c) Vermögenslage

Das Vermögen des HABIT hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2018 31.12.2017 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

AKTIVA

Mittel- und langfristig
gebundenes Vermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 597,8 3,9 1.139,2 9,7 -541,4 -47,5
Sachanlagen 9.415,5 60,8 6.525,3 55,3 2.890,2 44,3
Finanzanlagen 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0  

10.016,
4 64,7 7.667,6 65,0 2.348,8 30,6

Kurzfristig gebundenes Vermögen
Vorräte 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 26,3 0,2 46,8 0,4 -20,5 -43,8
Forderungen gegen den Träger 4.250,3 27,5 3.348,8 28,4 901,5 26,9
Flüssige Mittel 8,5 0,1 8,8 0,1 -0,3 -3,4
Rechnungsabgrenzungsposten 1.165,5 7,5 717,3 6,1 448,2 62,5

5.454,4 35,3 4.125,5 35,0 1.328,9 32,2
15.470,

8
100,

0
11.793,

1
100,

0 3.677,7 31,2

PASSIVA

Wirtschaftliches Eigenkapital 4.280,6 27,7 4.237,8 35,9 42,8 1,0

Mittelfristiges Fremdkapital
Rückstellung (mittelfristig) 129,7 0,8 200,9 1,7 -71,2 -35,4

Kurzfristiges Fremdkapital
Sonderposten für Zuschüsse 0,0 0,0 3,9 0,0 -3,9  
Übrige sonstige Rückstellungen 1.125,5 7,3 1.072,0 9,1 53,5 5,0
Verbindlichkeiten gegenüber
   Kreditinstituten 47,4 0,3 38,4 0,3 9,0 23,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
   und Leistungen 1.530,5 9,9 559,9 4,8 970,6 173,4
Verbindlichkeiten gegen den Träger 7.156,2 46,3 4.386,3 37,2 2.769,9 63,1
Sonstige Verbindlichkeiten 33,3 0,2 45,3 0,4 -12,0 -26,5
Rechnungsabgrenzungsposten 1.167,6 7,5 1.248,6 10,6 -81,0 -6,5

11.060,
5 71,5 7.354,4 62,4 3.706,1 50,4

15.470,
8

100,
0

11.793,
1

100,
0 3.677,7 31,2

Die Investitionen in das Anlagevermögen betrafen im Wesentlichen Software (477,0 T€), PC, Monitore und Dru-
cker (1.093,0 T€), Server (756,1 T€) und IT- und Telekommunikationsnetze (2.846,7 T€).

Das Eigenkapital steigt als Ergebnis aus reduziertem Jahresüberschuss (-305,3 T€) und Erhöhung der Rückla-
gen (348,1 T€) um 42,8 T€. Die Eigenkapitalquote sinkt von 35,9 % auf 27,7 %.
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4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Der Betriebszweck des HABIT ist es, kostendeckend informationstechnologische Dienstleistungen für seine
Kun den zu erbringen. Dementsprechend wird über die Be rechnung der Kostenverrechnungssät ze jeweils ein
ausge glichenes Ergebnis ange strebt. 

Anfallende Überschüsse werden zur Finanzierung von zukünftigen Investitionen in Rücklagen einge stellt oder an
den Träger des HABIT, die Stadt Hagen, abgeführt.

Betriebliche Kennzahlen zur internen Unternehmenssteuerung werden regelmäßig ermittelt und dem Betriebs-
und Zentralausschuss zur Kenntnis vorgelegt.

5. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein. Das ange strebte ausgeglichene Ergeb nis
wurde übertroffen.

Das Finanzmanagement wird überwiegend im Rahmen des Cash-Pooling über den Träger Stadt Ha gen abge-
wickelt. Der Forderungseingang ist regelmäßig erfolgt. Ver bindlichkeiten wurden, soweit mög lich, mit Skontoab-
zug fristgemäß beglichen.

III. Prognosebericht

Die Auflösung des Eigenbetriebes und - unter Verschmelzung mit Teilen des Fachbe reiches 25 – eine Rückfüh-
rung in die Verwaltung ist am 21.02.2019 im Rat der Stadt Hagen beschlossen worden. Im neuen Geschäftsjahr
wird der Betrieb deshalb insbe sondere auch mit finanzwirtschaftlichen, organisa torischen und sonstigen admini-
stra tiven Aufgaben im Zusammenhang mit der Rückführung beschäftigt sein. 

Neben der Rückführung sind natürlich trotzdem die technischen Aufgabenstellungen zu erledigen. Die Schwer-
punkte im kommenden Geschäftsjahr 2019 werden nachfol gend genannt:

· Programmanpassungen bzw. Updaten diverser Fachverfahren z.B. in den Berei chen Einwohner wesen und
Fahrerlaubnisse

· Windows 10 Migration
· Ausbau des Bildungsnetzwerkes
· Weitere Arbeiten im SAP-Umfeld, insbesondere Einführung HANA
· Programm „Gute Schule 2020“, Breitbandanbindung der Schulen
· Weitere Optimierung der Netz- und Sicherheitstechnik
· Bau des Backup-Rechenzentrums
· Ausbau und Umsetzung der Vorgaben der Verwaltung zur eGovernment-Strate gie
· Laufzeitverlängerung diverser Lizenzen und Supportleistungen im Bereich der Web-Security
· Vertragserneuerung (KDN-Rahmenvertrag) Virenschutz-Software 
· Erneuerung diverser Hard- und Software z.B. im Bereich Datensicherung 

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und die mittelfristige Erfolgsplanung se hen jeweils ausge glichene
Bilanzergebnisse vor.

IV. Risikobericht

Die Fortschreibung des Risikomanagements für das Wirtschaftsjahr 2018 zeigt keine gravierenden Auffälligkei-
ten.

Weiterhin ist kein Risiko als inakzeptabel ausgewiesen. Insgesamt war die Risikoent wicklung im abge laufenen
Wirtschaftsjahr unauffällig. Die Information des Betriebs ausschusses über die Fortschreibung des Risikomana-
gements wird im 2. Quartal 2019 erfolgen. 

Grundsätzlich negativ entwickeln könnte sich jedoch das Risiko „Fachkräftemangel“. Es zeigt sich, dass es –
auch für die anderen IT-Dienstleister im Zweckverband KDN – zunehmend schwieriger wird, zu den Konditio nen
des öffentlichen Dienstes geeig netes Fachpersonal für den IT-Bereich zu finden. Die Bewerberzahlen und Er-
gebnis se bei externen Ausschreibungen machen dies leider deutlich. Eine Handlungsalter native könnte eine
Aus weitung der Ausbildung mit dem Angebot eines dualen Stu diums sein.
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Alle Einzelerkenntnisse und Kennzahlen sind der Fortschreibung und Dokumentation zum Risikomana gement
für das Wirtschaftsjahr 2018 zu entnehmen. 

Durch die Abnahmeverpflichtung aus der öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Hagen ist die mittel-
fristige Finanzierung gesichert.

V. Chancenbericht

Der Eigenbetrieb HABIT wird zum 31.12.2019 aufgelöst und zum 01.01.2020 als „Fachbereich15 – Fachbereich
für Informationstechnologie“ in die Verwaltung der Stadt Hagen überführt.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzin strumenten
Der Betrieb nutzt keine Finanzinstrumente.

Hagen, den 25. März 2019

Die Betriebsleitung
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  Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers über die Jahresabschlussprüfung

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr – eigen-

betriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Ha gen

und Ennepe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen – be stehend aus der Bi lanz zum 31. De-

zember 2018 und der Ge winn- und Verlustrechnung für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. De-

zember 2018 so wie dem Anhang, ein schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be wer tungs methoden – ge-

prüft. Dar über hinaus haben wir den Lagebericht des HABIT Hagener Betrieb für Informationstechno logie – Sy-

stem haus für Hagen und Enne pe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen für das Ge schäfts jahr

vom 1. Ja nu ar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital ge sell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut schen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechen des Bild der Vermögens- und

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ih rer Er tragslage für das Ge schäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vor schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord nungs-

mä ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un ter

Be ach tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord nungs mä ßi ger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund sät zen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La ge be richts“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un ter neh men un ab hän gig in Übereinstimmung

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor schriften und haben unsere sonstigen deutschen

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An for de run gen er füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge eig net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht zu die nen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahres ab-

schluss und den Lage bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen, für

Kapitalgesellschaften gelten den han delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-

für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-

telt. Ferner sind die ge setzli chen Ver treter ver ant wort lich für die in ter nen Kon trol len, die sie in Über ein stim mung mit

den deut schen Grundsät zen ord nungsmä ßi ger Buchfüh rung als not wen dig be stimmt ha ben, um die Auf stellung ei-

nes Jah resab schlus ses zu er möglichen, der frei von we sentli chen – be ab sich tig ten oder unbe ab sich tig ten – fal-

schen Dar stellun gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig keit der

Gesellschaft zur Fort führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver antwortung,

Sachver hal te in Zusammen hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä gig, anzugeben.

Dar über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs le gungs grundsatzes der Fort füh-

rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli che oder rechtliche Gegeben heiten ent ge-

gen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge samt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres ab-

schluss in Ein klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künfti gen Entwicklung zutref fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor keh run-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha ben, um die Aufstellung eines La geberichts in

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge setzli chen Vorschriften zu er mögli chen, und um aus rei-

chende geeignete Nach weise für die Aussagen im Lage bericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle gungs prozes-

ses der Ge sell schaft zur Auf stel lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La gebe richt insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli chen Be langen mit dem

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu künftigen Entwick lung zutreffend darstellt,

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü fungs ur teile zum Jah resabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein stim mung

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut schen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung ei ne wesentliche falsche Dar stellung stets aufdeckt.
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Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftiger weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins gesamt die auf der Grundla ge die-

ses Jahresab schlusses und Lagebe richts getroffenen wirtschaftli chen Ent scheidungen von Adressa ten be einflus-

sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Dar über hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal scher Dar-

stel lun gen im Jah res ab schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak tion auf

diese Ri siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig net sind, um als Grundla ge

für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar stel lun gen nicht auf ge deckt wer-

den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü geri sches Zu sam menwirken, Fälschun-

gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar stel lungen bzw. das Au ßerkraftset zen inter ner Kontrol-

len beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon troll-

system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü fungs-

handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle gungs me-

tho den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz ten Wer te und da mit

zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange wand ten

Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundla ge der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig nis sen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort führung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei ne we sentliche Unsicherheit be-

steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu gehö ri gen An gaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An gaben un angemessen sind, unser jeweiliges Prü fungs-

urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere  Schluss folge run gen auf der Grundlage der bis zum Datum un seres

Bestätigungsvermerks erlangten Prü fungs nach weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön nen je-

doch dazu führen, dass die Ge sell schaft ihre Un ternehmenstä tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-

gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lagebe richts mit dem Jahresab schluss, sei ne Gesetzesentspre chung und das

von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge sell schaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier ten An-

ga ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da bei ins-
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besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrun de ge leg ten bedeut sa-

men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts orien tier ten An gaben aus die sen

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu kunftsorien tierten An ga ben sowie zu den zugrun de lie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es be steht ein er hebli ches un ver meid bares Risiko, dass künftige Ereig-

nisse wesentlich von den zukunfts orien tierten Anga ben ab wei chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit pla-

nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in ter nen Kon troll-

system, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hagen, 6. Mai 2019 

Dr. Reiner Deus sen
Wirtschaftsprüfer



Fakultative Anlagen
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Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Of-
fenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung
sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinausschriftliche Weisungen des Überwachungsorgans
zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen
diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe des Eigenbetriebes sind der Rat der Stadt Hagen, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in § 3 Abs. 3 bis 8 der Satzung (zuletzt geändert
am 15. Dezember 2005) niedergelegt, die Zuständigkeiten von Betriebsausschuss und Rat der Stadt in § 5
bzw. § 6 der Satzung. 

Die Zuständigkeitsverteilung zwischen den beiden Betriebsleitern ist in den "Regelungen über die Zuständig-
keiten in der Betriebsleitung HABIT – Hagener Betrieb für Informationstechnologie -" vom 22. Dezember 2009
geregelt.

Auf Grundlage von § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde vom Oberbürgermeister der Stadt Hagen am 4.
April 2005 ei ne Dienstanweisung erlassen, die die Zusammenarbeit zwischen Eigenbetrieb und Verwaltung
regelt. Dar über hinaus gilt die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadt Hagen vom 15. März
2011 auch für die Eigenbetriebe.

Im Rahmen unserer Prüfung gewannen wir den Eindruck, dass die Verteilung der Zuständigkeiten und die
Einbindung des Betriebsausschusses, des Rates, des Oberbürgermeisters und der Kämmerei in die Ent-
scheidungsprozesse des Betriebes sachgerecht ist und den Bedürfnissen des Betriebes entsprechen.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften
hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben fünf Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden, über die entsprechende Pro to-
kolle vorlagen. Die Betriebsleitung kam im Berichtsjahr regelmäßig zu Sitzungen zusammen, die ebenfalls
protokolliert wurden.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzel nen
Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der 1. Betriebsleiter, Herr Christoph Gerbersmann, ist auskunftsgemäß in den folgenden Aufsichtsräten tä tig:

- HEB GmbH/HUI GmbH, Hagen
- G.I.V. Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH, Hagen
- GIS GmbH

In folgenden Gremien ist Herr Christoph Gerbersmann auch noch tätig:

- WBH, Hagen -Verwaltungsratsvorsitzender
- Stadthallenbetriebs GmbH, Hagen – Mitglied der Gesellschafterversammlung
- Eventpark Hagen GmbH, Hagen– Mitglied der Gesellschafterversammlung
- KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister, Köln, Mitglied der Verbandsversammlung 
- Ruhrverband - Verbandsrat 
- Sparkassenverband Westfalen-Lippe – stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
- Fachverband der Kämmerer – Vorsitzender
- Städtetag NRW – Mitglied Finanzausschuss

Der Betriebsleiter, Herr Gerhard Thurau, ist nach den uns erteilten Auskünften stellvertretendes Mitglied der
Verbandsversammlung des KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister, Köln.
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im An-
hang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten
und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Bezüge des 1. Betriebsleiters sowie die Sitzungsgelder an Betriebsausschussmitglieder werden unmittel-
bar durch die Stadt Hagen gezahlt. Eine Angabepflicht entfällt daher. Die dem Betriebsleiter gewährten Ge-
samtbezüge werden gemäß § 24 EigVO NRW in Verbindung mit § 285 Nr. 9 a HGB im Anhang individuali-
siert und komponentenbezogen angegeben.

2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,aus dem Or gani-
sationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen re-
gelmäßige Überprüfung?

Arbeitsbereiche und der Organisationsaufbau des Betriebes ergeben sich aus einem bedarfsgerechten Or-
ganisationsplan (derzeitiger Stand: 01. Dezember 2017). Ergänzende Zuständigkeiten und Weisungsbefug-
nisse ergeben sich darüber hinaus aus verschiedenen Richtlinien und Dienstanweisungen, wie z. B. der
Dienstanweisung für die Zusammenarbeit zwischen HABIT und der Stadt Hagen (Stand 4. April 2005), der
Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Hagen vom 15. März 2011. Wir verweisen auch auf
die innerbetrieblichen Regelungen für Organisations- und Personalarbeit (Stand 1.2.2017). Die Unterschrifts-
befugnisse wurden entsprechend der Dienstanweisung für den Fachbereich Finanzen und Controlling der
Stadt Hagen Bereich Finanzbuchhaltung vom 3.9.2015, Punkt 2.4.geregelt.

Die getroffenen Regelungen werden bei Bedarf den geänderten Bedürfnissen angepasst.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplanverfahren wird?

Anhaltspunkte dafür, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird, haben sich im Rahmen unserer
Prüfung nicht ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Betrieb hat durch verschiedene ablauforganisatorische Maßnahmen (Funktionstrennung, Sicherstellung
des 4-Augen-Prinzips) Vorkehrungen zur Korruptionsprävention getroffen.

Ergänzend gelten die Dienstanweisung Korruptionsprävention der Stadt Hagen vom 22.5.2015 und die Spon-
soring-Dienstanweisung der Stadt Hagen vom 7.10.2013.

Die Stadt Hagen hat im Amt 14 die Stelle eines Antikorruptionsbeauftragten, Herr Martin Schinner, besetzt.

Alle Beschäftigten des HABIT haben einmal jährlich auf elektronischem Wege die Kenntnisnahme der im In-
tranet hinterlegten Regelungen zu bestätigen. Zuletzt ist dies am 01. Februar 2019, vorher am 19. Januar
2018, erfolgt. Die Vollständigkeit der Rückmeldungen der Beschäftigten wird überwacht und ist für 2018 ge-
geben.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Betrieb verfügt über geeignete Richtlinien zu einzelnen wesentlichen Entscheidungsprozessen. Für den
Betrieb im Besonderen und den gesamtstädtischen Bereich im Allgemeinen geltende Richtlinien sind für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Intranet des Betriebes zugänglich. Anhaltspunkte für eine Nichteinhal tung
haben sich, soweit wir geprüft haben, nicht ergeben.
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die für den Betrieb wesentlichen Verträge mit Kunden, Lieferanten und Projektpartnern sind in elektroni scher
Form (ENAIO) archiviert und über das Intranet von den jeweiligen Sachbearbeitern unmittelbar ein sehbar.
Personalunterlagen werden bei der Stadt Hagen geführt. Zusätzlich steht auf Basis der Software "Matrix 42"
ein zentrales elektronisches Vertragsmanagement (Contract Management) zur Verfügung.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten so-
wie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Betrieb hat gemäß §§ 14 ff. EigVO NRW und §§ 15 f. Betriebssatzung jährlich vor Beginn eines jeden
Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan für das Folgejahr aufzustellen, der vom Rat der Stadt zu genehmi gen
ist. Er hat aus einem Erfolgs- und Vermögensplan sowie aus einer Stellenübersicht zu bestehen. Zu sätzlich
ist gemäß § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Die Pla nungen sind
durch Erläuterungen zu ergänzen.

Das Planungswesen entspricht - im Hinblick auf den Planungshorizont und der Fortschreibung der Daten so-
wie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - grundsätzlich den Bedürfnissen des Betrie-
bes.

Bei der Wirtschaftsplanung ab 2015 ist berücksichtigt worden, dass für durchzuführende Maßnahmen zweck-
gebundene Rücklagen bestehen. Den durch Umsetzung der Maßnahmen geplanten Jahresfehlbeträ gen ste-
hen geplante Entnahmen aus den Rücklagen gegenüber. Insofern umfasst die Erfolgsplanung nicht mehr nur
Aufwendungen und Erträge.

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde innerhalb der vorgesehenen Fristen aufgestellt.

Der Betriebsausschuss hat auf Grundlage einer Empfehlung des Beteiligungs-Controllings dem Rat der Stadt
Hagen am 15. November 2017 empfohlen, den Wirtschaftsplan 2018 festzustellen. Dies erfolgte mit Ratsbe-
schluss vom 14. Dezember 2017.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Einhaltung des Wirtschaftsplans wird durch den Servicebereich Rechnungswesen/ Kostenmanagement
(HABIT/30) überwacht.

Quartalsberichte über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge (allerdings ohne Abwicklung des Ver-
mögensplans) werden als Zwischenberichte, entsprechend § 20 der EigVO NRW, mit einer Stellung nahme
des Beteili gungs con trollings versehen, dem Betriebsaus schuss und der Ver wal tungsfüh rung zur Kenntnis ge-
bracht. Bei der Be richter stattung wird auch auf die Rück lagen verände rung ein gegan gen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen An-
forderungen des Unternehmens?

Rechnungswesen und Kostenrechnung entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des Be-
triebes. Der Betrieb verfügt neben der Kostenartenrechnung der Finanzbuchhaltung über eine SAP-geführte
Kostenrechnung.

Die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung dienen u. a. als Grundlage für die Kalkulation der Kos-
tenverrechnungssätze des Folgejahres, die Erstellung des Wirtschaftsplans und die Nachkalkulationen zu Be-
ginn des Folgejahres. 

Der § 6 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) findet beim HABIT keine Anwendung, da keine Benut-
zungsgebühren berechnet werden.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine
Kreditüberwachung gewährleistet?

Der Betrieb deckt seinen Finanzbedarf im Rahmen der gegenseitigen Bestandsverstärkung mit der Stadt Ha-
gen (Cash-Pooling) ab. Die Zinsen für Inanspruchnahmen entsprechen dem 3-Monats-Euribor zzgl. 0,3%
(abzgl. 0,5 % soweit HABIT = Gläubiger). Die Zinsabrechnung wird einmal jährlich durchgeführt. In diesem
Zusammenhang erfolgt auch die Gesamtabstimmung der Verrechnungskonten bei der Stadt Hagen und
HABIT. Im Berichtszeitraum wurden für Kreditinanspruchnahmen durch den HABIT 21.223,56 € an die Stadt
Hagen gezahlt. Guthabenzinsen wurden in 2018 keine vereinnahmt, da der 3-Monats-Euribor geringer als
0,5 % war.

Da der Betrieb abgesehen von kurzfristigen Liquiditätskrediten im Rahmen des Cash-Poolings keine Kredit-
aufnahmen tätigt, ist eine Kreditüberwachung nicht erforderlich. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte
ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Aufgaben des Cash-Managements werden für den Betrieb durch die Kämmerei der Stadt Hagen wahr-
genommen (vgl. vorherige Frage).

Anhaltspunkte dafür, dass diese Regelungen nicht eingehalten worden sind, haben sich im Rahmen unserer
Prüfung nicht ergeben.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das be-
stehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen wer-
den?

Für Daueraufträge werden grundsätzlich zu Beginn eines jeden Jahres auf Basis der aus den Plandaten re-
sultierenden Kostenverrechnungssätze und der geplanten Mengengerüste Abschlagszahlungen festgelegt.
Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Abnahmemengen und der durch eine Nachkalkulation angepas sten
Kostenverrechnungssätze sowie der geleisteten Abschlagszahlungen erfolgt zum Jahresende eine End-
abrechnung.

Arbeits- und Einzelaufträge sowie Projekte werden quartalsweise bzw. nach Beendigung der Leistungser-
bringung in Rechnung gestellt. Für jahresübergreifende Projekte werden zum Bilanzstichtag Zwischenrech-
nungen erstellt. 

Der Betrieb erbringt seine Leistungen überwiegend gegenüber der Stadt Hagen bzw. anderen öffentlich-recht-
lichen Trägern. Auf Grund dieser Kundenstruktur und der Abrechnungspraxis besteht für den HABIT ein ge-
ringes Bonitäts- und Zahlungsausfallrisiko, so dass von regelmäßigen Mahnungen abgesehen wird. Die Ver-
rechnungskonten mit der Stadt Hagen werden vielmehr mehrmals im Jahr abgestimmt, um auf tretende Bu-
chungsdifferenzen übereinstimmend zu klären.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentli-
chen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Betrieb verfügt über ein hausinternes SAP-gestütztes kaufmännisches Controlling (Modul CO) zur Über-
wachung der Einhaltung der Ansätze des Wirtschaftsplanes.
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Das von der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) wahrgenommene externe städtische Beteili-
gungscontrolling umfasst Analysen und Stellungnahmen zum Jahresabschluss, der Wirtschaftsplanung, der
Zwischenberichterstattung und einzelnen Beschlussgegenständen (z. B. Vergaben) des Betriebsausschus-
ses. Die Stellungnahmen des Beteiligungscontrollings liegen dem Betriebsausschuss vor seiner Bera-
tung/Beschlussfassung vor.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunter-
nehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Betrieb verfügt über keine Tochterunternehmen bzw. wesentlichen Beteiligungen. Die im Jahresab-
schluss ausgewiesene Beteiligung am Zweckverband KDN (KöR) wurde durch Mitgliedschaft von Vertretern
des Betriebes bzw. der Stadt in den Gremien des KDN bzw. Kenntnisnahme des geprüften Jahresabschlus-
ses überwacht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen er grif-
fen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Der Betrieb hat auf Grundlage einer Risikoinventur die für ihn wesentlichen Risiken strukturiert und nach Ri-
sikobereichen, Risikogruppen und Risikokategorien gegliedert in einer über das Intranet abrufbaren Datenb-
ank dokumentiert. Es werden derzeit fünf Risikokategorien unterschieden, und zwar:

- Allgemeiner Betrieb, 
- Anwendungen,
- Infrastruktur,
- Projektrisiken,
- Strategische Risiken.

Einzelnen Risiken sind Risikoverantwortliche zugeordnet, die für die Aktualisierung der Risiken zuständig
sind. Die einzelnen Risiken wurden in einer Risikomatrix nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkun gen
bewertet. Darüber hinaus werden ergangene und denkbare Maßnahmen zur Vermeidung, Reduzie rung und
Abwälzung der Risiken beschrieben. In Bezug auf einzelne Risiken sind in einer Datenbank Kennzahlen als
Frühwarnindikatoren hinterlegt. Die Risiken sind mit einem Gültigkeitsdatum versehen, nach dessen Ablauf
eine Neubewertung des Risikos vorgenommen werden soll.

Zuständig für das Risikomanagement des Betriebes ist ein Risikomanager (Herr Stefan Prinz), der un mittel-
bar dem Leiter des Geschäftsbereichs Rechnungswesen und Service untersteht.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Insgesamt stehen aktuell 102 Risiken unter Beobachtung, von denen 77 als mittleres Risiko und 21 als ak-
zeptables Risiko klassifiziert sind. 4 Risiken sind ohne Bewertung.

Als nicht rechtsfähiges Sondervermögen einer nicht insolvenzfähigen öffentlich rechtlichen Gebietskör per-
schaft sind, wie die Betriebsleitung auch im Risikobericht zum Lagebericht ausführt, unmittelbar be standsge-
fährdende Risiken derzeit nicht erkennbar. In der Risikoberichterstattung des Jahres 2018 vom 26. April 2019
weist der Be trieb darauf hin, dass die Risikoentwicklung nicht auffällig ist.

Die getroffenen Maßnahmen reichen nach unserer Einschätzung bei kontinuierlicher Anwendung grund sätz-
lich aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Eine grundlegende Überarbeitung der Risikostruktur einschließlich einer Anpassung an geänderte Gege ben-
heiten ist in Vorbereitung. Weiterer Op ti mierungsbedarf ergibt sich dabei auch hinsichtlich der Benennung der
Risikover ant wortlichen und der Kom munikation der Ri siko verant wortli chen mit dem Risi komanager.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation der getroffenen Maßnahmen erfolgt durch eine Datenbank.
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Jährlich erfolgt eine Fortschreibung und Dokumentation in Form eines Risikoberichtes, die den Mitglie dern
des Betriebsausschusses in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird.

Ergänzend wird seit 2015 (erstmals für das Jahr 2014) ein "Management Summary" des Risikoberichtes er-
stellt und den Ausschussmitgliedern (zuletzt am 28. März 2018) zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch des Aus-
schusses wird bei normaler Risikoentwicklung eine Vorlage nicht mehr jährlich erstellt, sondern nur noch zu
Beginn ei ner Le gislaturperiode. In der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses HABIT im Mai 2019 wird
der Be triebs leiter Herr Thurau deshalb unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen erläutern, dass der Risi-
kobe richt 2018 elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann, es jedoch keine negative Risikoentwicklung
gibt. 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Ge-
schäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Risikobewertungen sind mit einem Gültigkeitsdatum und Neubewertungsintervallen versehen mit dem
Ziel, eine regelmäßige Neubewertung der Risiken zu erreichen (vgl. ergänzende Hinweise unter Frage 4 b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von
anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

· Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
· Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
· Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen of-

fene Posten entstehen?
· Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind

bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risi-
kobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfü-
gung gestellt insbesondere in Bezug auf

· Erfassung der Geschäfte
· Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
· Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
· Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und
wer den Kon sequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die
Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Antwort zu Fragenkreis 5: Dieser Fragenkreis ist nicht einschlägig, da entsprechende Geschäfte nicht getä tigt
wurden.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle, oder wird diese Funktion durch eine andere
Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Der Betrieb verfügt über keine eigene interne Revision.

Gemäß den Regelungen in § 103 Abs. 1 der GO NW und nach § 9 der Satzung ist das Rechnungsprüfungs-
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amt der Stadt Hagen (RPA) grundsätzlich berechtigt, prozessbegleitende interne Prüfungen in Form von Son-
derprüfungen und Prüfungen der Kassen- und Wirtschaftsführung durchzuführen.

Darüber hinaus unterliegt der Betrieb/die Kommune der Prüfungshoheit durch die Gemeindeprüfungsanstalt
GPA/NRW. 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer
Tä tigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Der Betrieb ist gegenüber externen Prüfungsinstanzen (z. B. GPA, RPA) nicht weisungsgebunden. In perso-
neller Hinsicht bestehen keine Überschneidungen. Die Gefahr von Interessenkonflikten ist gering.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Ge-
schäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von
Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über
Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtszeitraum wurden vom Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Hagen keine Prüfungen beim HABIT
durchgeführt. 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung erfolgt nicht.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es
sich?
Siehe Antwort unter c).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer
Empfehlungen?
Siehe Antwort unter c).

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustim-
mungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in § 5 der Betriebssatzung im Einzel nen
geregelt.

Anhaltspunkte dafür, dass die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses zu zustimmungspflichtigen
Einzelmaßnahmen bzw. -geschäften nicht eingeholt worden ist, haben sich im Rahmen unserer Prü fung nicht
ergeben.

In Bezug auf die über den KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleiter bezogenen laufenden Ersatzbe-
schaffungen entspricht es seit Jahren geübter Betriebspraxis, dass auch bei Überschreitung der Wertgrenze
laut Betriebssatzung keine gesonderte Beschlussfassung der Gremien erfolgt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zu-
stimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Kredite an Mitglieder der Betriebsleitung, des Betriebsausschusses bzw. Rates der Stadt Hagen wurden nicht
gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber
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nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teil-
maßnahmen)?

Anhaltspunkte dafür, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustim-
mungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung
nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstim-
men?

Anhaltspunkte dafür, dass Geschäfte und Maßnahmen, die nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung,
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen der Überwachungsorgane in Übereinstimmung stehen, ab-
geschlossen wurden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen
a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte
und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit
und Risiken geprüft?

Die Investitionsplanung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplans bzw. der mittel-
fristigen Finanzplanung, die durch den Betriebsausschuss und den Rat der Stadt genehmigt wurden. Die Fi-
nanzplanung berücksichtigt auch die Finanzierung der geplanten Investitionen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Investitionen nicht angemessen
geplant und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausrei chend
waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Ver äuße-
rung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Unterla-
gen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des
Preises zu ermöglichen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abwei-
chungen untersucht?

Die unterjährige Überwachung der Durchführung der Investitionen erfolgt durch die jeweiligen Projektverant-
wortlichen. 

Im Übrigen erfolgt die interne Überwachung der Investitionen auskunftsgemäß im Rahmen der Überwa chung
des Wirtschaftsplans, wobei jedoch darauf hinzuweisen ist, dass in der Zwischenberichterstattung an den Be-
triebsausschuss und die Verwaltung nicht gesondert auf die Abwicklung des Vermögensplans einge gangen
wird.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in wel-
cher Höhe und aus welchen Gründen?

Das laut Vermögensplan genehmigte Gesamtbudget für das Jahr 2018 sah Gesamtinvestitionen von
4.533 T€ vor. Die Gesamtinvestitionen des Wirtschaftsjahres 2018 belaufen sich tatsächlich auf rd. 5.255 T€.
Die Planüberschreitung von rd. 722 T€ ist auskunftsgemäß auf verspätet umgesetzte Projekte
(Hauptrechenzentrum HRZ und Back-Up-Rechenzentrum BRZ) aus vorausgegangen Wirtschaftsplänen zu-
rückzuführen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der
Kreditlinien abgeschlossen wurden?
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Leasing- oder vergleichbare Verträge wurden nicht abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL,VgV,
EU-Regelungen) ergeben?

Der HABIT ist zuständig für IT-Beschaffungen (Soft- und Hardware) im Gesamtbereich der Stadt Hagen. In-
soweit werden eigenständige Vergaben durchgeführt. Ein Teil der IT-Beschaffungen durch den HABIT erfol-
gen über den Zweckverband KDN, der auf Verbandsebene eigenständige Vergaben durchgeführt.

Sonstige den HABIT betreffende Beschaffungen (z. B. Büromaterial, Gebäude) werden über andere Be-
schaffungsstellen der Stadt Hagen (z. B. zentraler Fachbereich 25, Fachbereich 65) abgewickelt.

Als Vergabeverfahren werden grundsätzlich Öffentliche Ausschreibungen, Beschränkte Ausschreibung und
Freihändige Vergaben, jeweils mit und ohne Teilnahmewettbewerb, durchgeführt.

Vom HABIT unmittelbar (d. h. außerhalb des KDN) wurden in seinem Zuständigkeitsbereich in 2018 über-
wiegend Freihändige Vergaben durchgeführt. Es wurden in 2018 keine Beschränkte und eine Öffentliche
Ausschreibung durchgeführt. In 2018 waren zwei EU-Vergabeverfahren (offenes Verfahren) notwendig.

Am 14.12.2018 ist die neue Dienstanweisung des HABIT für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen in
Kraft getreten. Sie ersetzt die bis dahin geltende Geschäftsordnung des HABIT für die Vergabe von Liefe-
rungen und Leistungen vom 1. August 2014.

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen die Vergaberegelungen im Verantwortungsbereich des HABIT
haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für
Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Alle Geschäfte unterliegen der neuen Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen des
HABIT vom 14.12.2018. 

Aufnahmen und Anlagen am Kapitalmarkt erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Betriebsausschuss erfolgte ausweislich uns vorliegender Protokolle während der
turnusmäßigen Sitzungen durch schriftliche und mündliche Erläuterungen der Betriebsleitung.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh mens/Konzerns
und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den uns vorliegenden Protokollen vermittelten die Berichte zum Zeitpunkt der Berichterstattung einen
sachgerechten Einblick in die wirtschaftliche Lage des Betriebes. Die Berichterstattung über die Abwicklung
des Wirtschaftsplans beschränkte sich auf die Entwicklung des Erfolgsplans. Eine Berichterstattung über die
Abwicklung des Vermögensplans erfolgte nicht.
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Lie gen
insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie
erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde ausweislich der uns vorliegenden Protokolle bzw. des Lageberichtes der Be-
triebsleitung über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet.

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht
ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen
Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses war den Protokollen nicht zu ent-
nehmen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmens-
internen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war, haben sich im Rah men
unserer Prüfung nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und
Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Für den HABIT besteht eine Directors & Officers Versicherung ohne Selbstbehalt mit einem Sublimit von 1,75
Mio. €. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Geschäftsführer, Aufsichts- und Beiräte, leitende Ange-
stellte und Personen, die faktisch eine Organfunktion wahrnehmen. Im Berichtszeitraum erfolgte aus weislich
der Niederschriften keine Erörterung zu diesem Thema im Betriebsausschuss.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet
wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Zu meldende Interessenskonflikte sind uns im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

4. Vermögens- und Finanzlage
Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Wesentliches offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht
festgestellt. Zur Erläuterung der Vermögenslage vgl. JA-Bericht 2018.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände sind im Jahresabschluss 2018 nicht festzustellen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Wer-
ten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Bei unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver-
gleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände (stille Reser-
ven) wesentlich beeinflusst wird.

Auf Grund der in Ausübung eines Passivierungswahlrechts nicht bilanzierten Rückstellungen für die mög liche
Unterdeckung aus der Zusatzversorgung des Personals wird die Vermögenslage positiv beeinflusst.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sol len
die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zum 31. Dezember 2018 finanzierte sich der HABIT zu 27,7 % (Vorjahr 35,9 %) aus Eigenmitteln im bilanz-
iellen Sinn, zu 72,3  % (Vorjahr 64,1 %) aus Fremdmitteln (Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiver
RAP).

Die Kapitalflussrechnung (Punkt 4.3.2.) des JA-Berichts 2018 zeigt, dass der Mittelbedarf für die Investi tions-
tä tig keit (5.255 T€) nur teilweise aus dem laufenden Cashflow und der Finanzierungstätigkeit (insgesamt
3.384 T€) gedeckt wer den konnte.

Die geplanten Investitionen sollen überwiegend aus Mittelzuflüssen aus dem laufenden Cashflow und der Fi-
nanzierungstätigkeit finanziert werden, zum Teil aber auch über den Cash-Pool.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen we-
sentlicher Konzerngesellschaften?

Der HABIT erstellt selbst keinen Konzernabschluss. Hierzu wird auf den NKF-Gesamtabschluss der Stadt Ha-
gen verwiesen, in den der HABIT als Sondervermögen einzubeziehen ist.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen
Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Aufla-
gen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtszeitraum hat der Betrieb auskunftsgemäß keine Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der
öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme auf Grund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Der Betrieb verfügt über eine
Eigenkapitalquote von 27,7 % (Vorjahr 35,9 %). Über die Kostenverrechnung bzw. Nachkalkulation am Jah-
resende werden jeweils entsprechend der Planung bilanziell ausgeglichene Ergebnisse angestrebt. Kurzfris-
tige Zwischenfinanzierungen von nicht geplanten Geschäftsvorfällen erfolgen über den Cash-Pool mit der
Stadt Hagen.

Die geplanten Jahresfehlbeträge werden unter sonst gleichen Bedingungen zu einem Rückgang des Eigen-
kapitals in den Folgejahren führen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen La-
ge des Unterneh mens vereinbar?

Der Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung sieht für 2018 vor, einen Teil des Bilanzgewinns in
die zweckgebundene Rücklage für den Standortwechsel einzustellen (450.638,28€) und den Rest in eine
neue Rücklage für das Vorprojekt S/4 HANA (60.000,00 €) einzustellen. Unter Berücksichtigung der im Wirt-
schaft splan 2019 geplanten Investitionen in das Back-Up-RZ erscheint uns dies sachgerecht. Die Aufwands-
schätzung für das Vorprojekt S/4 HANA erfolgte erst nach Abschluss der Wirtschaftsplanung-2019. Da her er-
scheint auch hier die Finanzierung aus der Rücklage sinnvoll.
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5. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen
zusammen?

Eine Aufgliederung des Betriebsergebnisses nach Segmenten wird vom Betrieb nicht erstellt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Einmalige Vorgänge von entscheidender Bedeutung konnten nicht festgestellt werden. Auf die Kompensa-
tionszahlungen des WBH an den HABIT von jährlich TEUR 540 in 2014 - letztmalig in 2018 - wird weiter hin-
ge wiesen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen
Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenom-
men werden?

Der HABIT ist ein Selbstversorgungsbetrieb, der seine Leistungen nahezu ausschließlich im Innenverhältnis
gegenüber den Trägerkommunen erbringt und nicht als gewerbliches Unternehmen mit Gewinnerzielungsab-
sicht am allgemeinen Markt operiert.

Die zugrunde gelegten Verrechnungssätze für die erbrachten Leistungen des HABIT werden grundsätzlich
nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres auf Grundlage einer Nachkalkulation so justiert, dass entsprechend der
Planung ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird. Dies setzt jedoch voraus, dass im Zeitpunkt der Nachkal-
kulation sämtliche Kosten bekannt sind, da sich sonst unangemessene Kostenverrechnungssätze ergeben
können.

Gemessen an dem Betriebszweck eines Selbstversorgungsbetriebes ist die beschriebene Form der inter-
kommunalen Leistungsverrechnung grundsätzlich nicht zu beanstanden.

In der Planung ab 2015 bezieht sich das ausgeglichene Ergebnis auf die Bilanz. Zweckgebundene Rückla gen
gleichen dabei die Fehlbeträge aus, die durch geplante Maßnahmen entstehen, für die die Rücklagen gebildet
wurden. Dabei konnten geplante Maßnahmen nicht immer zeitgerecht durchgeführt werden.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Diese Fragestellung ist für einen IT-Dienstleister wie den HABIT nicht einschlägig.

 

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und
was waren die Ursachen der Verluste?

Nach unseren Erkenntnissen ergaben sich in 2018 keine wesentlichen verlustbringenden Einzelge schäf te.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen han delt
es sich?

vgl. vorherige Frage.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragsla ge

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Jahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu
verbessern?

Der HABIT verfolgt als Selbstversorgungsbetrieb primär keine Gewinnerzielungsabsicht.
Das Ziel besteht vielmehr darin, Kosteneinsparungen unter dem Gebot eines möglichst ausgeglichenen Er-
gebnisses an die Trägerkommune in Form moderater Verrechnungspreise weiterzugeben. Ab 2015 bezieht
sich der angestrebte Ausgleich wie beschrieben auf das Bilanzergebnis.
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  Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Bezeichung: HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie – Systemhaus für Ha gen
und Ennepe-Ruhr – eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hagen

Sitz: Hagen

Rechtsform: Der Rat der Stadt Hagen fasste am 10.6.1999 den Grundlagenbe schluss, die
Datenverarbeitungszentrale der Stadt Hagen ab dem 1.7.1999 wie ei nen Ei-
genbetrieb gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeord nung NRW in Ver bin dung mit
den Vorschriften der EigVO NRW zu füh ren. 

Betriebssatzung: Die vom Rat der Stadt Hagen am 10.6.1999 beschlossene Betriebs satz ung
wurde mit Ratsbeschluss vom 15.12.2005 geändert und an die durch das Ge-
setz zur Einführung des Neu en Kom mu na len Fi nanz ma na ge ments (NKF)
grundlegend geänderte Eigenbetriebsverordnung an gepasst. Zu dem erfolg te
eine Änderung des § 14 der Satzung aufgrund der in 2005 be schlossenen Ka-
pitalerhöhung. Die Satzung ist am 1.1.2006 in Kraft ge tre ten.

Anschrift: Eilper Str. 132 - 136, Trakt A, 58091 Hagen. 

Gegenstand des
Eigenbetriebs: Der Betriebszweck des HABIT ist es, informationstechnologische Dienst leis-

tungen zu er bringen. Im Rahmen dessen erbringt der HABIT fol gende Dienst-
leistungen:
– die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der Informationstechnolo gie,

– die Rechenzentrumsleistungen,

– Consulting und Einführung von IT-Systemen und die damit zusammen-
   hängende Organisationsberatung in Bezug auf Geschäftspro zes se,

– die Bereitstellung von Anwendungssoftware,

– den IT-Benutzerservice,

– IT-Schulungen

– sowie die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammen-
   hängenden Tätigkeiten.

Der Oberbürgermeister regelt die Zusammenarbeit zwi schen den Dienst stellen
der Verwaltung, den städt. Eigen betrieben und dem HABIT durch ei ne Rah-
menver einbarung vom 23.4.1999 mit Wirkung ab 1.7.1999. 

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gezeichnetes
Kapital: EUR 193.987,10; durch Ratsbeschluss vom 15.12.2005 wurde das bis he rige

Stamm kapital von EUR 51.129,19 (DM 100.000,00) durch Um wand lung von
Rück lagen auf jetzt EUR 193.987,10 erhöht. Die se Erhö hung gilt eben falls ab
1.1.2006.
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Betriebsleitung: Die Betriebsleitung besteht aus zwei Betriebsleitern, die durch den Rat der
Stadt Hagen be stellt werden. Der Betrieb wird durch die Betriebslei tung
selbständig geführt, soweit nicht durch ge setzli che Vor schriften oder Sat-
zung etwas anderes be stimmt ist.

Betriebsleiter im Geschäftsjahr 2018 waren: 
Herr Stadtkämmerer Christoph Gerbersmann (1. Betriebsleiter)  und
Herr Leitender Städtischer Direktor Gerhard Thurau (Betriebsleiter).
Die Betriebsleiter sind gemäß Betriebs satzung von den Beschrän kun gen
des §181 BGB be freit.

Betriebsausschuss: Es wird ein Betriebsauschuss gebildet, bestehend aus zum 31.12.2018 18
Mit glie dern. Er be rät die Beschlüsse des Rates der Stadt Hagen vor und
ent schei det in den An gelegenheiten, die nicht zu den Zuständig keiten des
Rats oder der lau fenden Be triebsfüh rung gehören. Zur Zusammensetzung
des Be triebs aus schusses siehe Anhang (Anlage 3/13) zu diesem Bericht.

Rat der Stadt Hagen: Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:
– die Bestellung der Betriebsleitung und deren Stellvertretung,
– die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans,
– die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
   Jahresgewinns oder die Deckung eines Verlustes, 

– die Ausstattung des Betriebs mit Eigenkapital sowie über die 
   Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt Hagen.

Außerdem bildet er den Betriebsausschuss.

Oberbürgermeister: Der Oberbürgemeister ist Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte des HABIT.

Wichtige Verträge: Mit Datum vom 23.4.1999 wur de zwi schen den nach fol gend aufgeführ ten
Gebietskörperschaften eine öf fent lich-rechtli che Ver einba rung über die ge-
meinsame Inan spruch nahme von Leistungen des HABIT ge schlossen:
– Stadt Hagen,
– Ennepe-Ruhr-Kreis,
– Stadt Breckerfeld,
– Stadt Ennepetal,
– Stadt Gevelsberg,
– Stadt Hattingen,
– Stadt Herdecke,
– Stadt Schwelm,
– Stadt Sprockhövel,
– Stadt Wetter (Ruhr), 
– Stadt Witten.

Die Laufzeit dieser Vereinbarung ist unbestimmt und mit einer Kündi-
gungsfrist von 18 Monaten jeweils zum Ende des Jahres kündbar.

Feststellung Vorjahresabschluss
Der Rat der Stadt Hagen hat in der Sitzung vom 5. Juli 2018 den von uns ge prüf ten und mit ei nem
un ein ge schränk ten Be stäti gungs ver merk vom 2. Mai 2018 ver se henen Jah res ab schluss zum 31.
Dezem ber 2017 zu sam men mit dem La gebe richt fest ge stellt.



Anlage 8  
– 1 –     

  Steuerliche Verhältnisse

Der Betrieb wird unter der Steuer-Nr. 321/5803/0881 beim Finanzamt Hagen geführt. 

Gemäß § 2 Abs. 3 UStG in Verbindung mit Abschnitt 2.11 Abs. 3 UStAE sowie aufgrund in Vor jah-

ren eingeholter verbindlicher Auskünfte des Finanzamts Hagen vom 15. September 1998 und 20.

März 2000 sind die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung  erbrachten Leistungen des Ei-

genbetriebs nicht umsatzsteuerbar, da diese der Erfüllung von Hoheitsaufgaben dienen.

Aufgrund der Neufassung des § 2 Abs. 3 UStG hat die Stadt Hagen mit Schreiben vom 16.11.2016

an das Finanzamt Hagen i.V.m. § 27 Abs. 22 UStG verbindlich erklärt, dass Sie bis zum 31.12.2020

zur Anwen dung des al ten § 2 Abs. 3 UStG optiert. 

Dienstleistungen, die gegenüber privatrechtlich organisierten Unternehmen oder anderen Ge biets-

körperschaften erbracht werden, unterliegen der Umsatz- und Ertragsbesteuerung, da inso weit ein

Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 bzw. § 4 KStG vorliegt. 

Steuerliche Außenprüfungen fanden auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht statt. 
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Stellungnahme des Beteiligungscontrollings zum Jahresabschluss 2018 des HABIT - 
Hagener Betrieb für Informationstechnologie 

 

1. Allgemeines 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHE Revision Dr. Deussen & Ewerdwalbesloh 
Partnerschaft mbB hat den Jahresabschluss 2018 des HABIT Hagener Betrieb für 
Informationstechnologie – Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr – Eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung der Stadt Hagen geprüft und am 06. Mai 2019 den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Der Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 
der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG enthält keine Beanstandungen.  

Im Anhang des Jahresabschlusses sind nach Maßgabe des § 24 EigVO die für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Betriebslei-
tung und des Betriebsausschusses jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich 
unter Namensnennung die Bezüge und Leistungen jedes einzelnen Mitglieds dieser 
Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9 
a) HGB anzugeben. Hierzu zählt u.a. die gesonderte Angabe erfolgsabhängiger und 
erfolgsbezogener Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.  

 Die Gesamtbezüge des Betriebsleiters wurden ausgewiesen. Ein komponen-
tenbezogener Ausweis wurde unterlassen, da es sich um feste Bezüge han-
delt. Es bestehen im Falle der Beendigung des Dienstverhältnisses Versor-
gungsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Regelungen, die bei der Trä-
gerkommune bilanziert sind. 

 Die Bezüge des 1. Betriebsleiters sowie die Aufwandsentschädigungen der 
Mitglieder des Betriebsausschusses werden nicht direkt vom HABIT, sondern 
von der Stadt Hagen getragen.  

Der HABIT ist ein Selbstversorgungsbetrieb, der seine Leistungen nahezu aus-
schließlich im Innenverhältnis gegenüber den Trägerkommunen erbringt. Der Betrieb 
tritt daher nicht wie ein gewerbliches Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht am 
Markt auf. Ziel ist es Kosteneinsparungen bei einem ausgeglichenen Ergebnis in 
Form von Verrechnungspreisen an die Trägerkommune weiterzugeben. Ab 2015 be-
zieht sich der angestrebte Ausgleich auf das Bilanzergebnis.  

Für das Jahr 2018 kann insgesamt ein Bilanzgewinn von 510.638,28 € ausgewiesen 
werden. Die Betriebsleitung beabsichtigt, dem Rat der Stadt Hagen vorzuschlagen, 
den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: 

 Einstellung in die zweckgebundene Rücklage für das Vorprojekt S/4 HANA 
in Höhe von 60.000,00 €. 

 Einstellung in die zweckgebundene Rücklage für den Standortwechsel in 
Höhe von 450.638,28 €  
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Entsprechend der Beteiligungsrichtlinie soll derselbe Abschlussprüfer im Regelfall 
nicht länger als fünf Jahre hintereinander prüfen um eine unabhängige und sachge-
rechte Prüfung sicherzustellen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHE Revision 
Dr. Deussen & Ewerdwalbesloh Partnerschaft mbB befand sich mit dem Jahresab-
schuss 2018 im 4. Prüfungsjahr, so dass für den Jahresabschluss 2019 kein Wechsel 
des Abschlussprüfers vorzunehmen ist. 

 

2. Bilanz 

Kurzbilanz

(in T€)

2016

Ist

2017

Ist

2018

Ist
Abw. Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen

Aktiva

Anlagevermögen 7.741 7.668 10.016 2.349 Die Investitionen erhöhen das Anlagevermögen um rd. 

5.255 T€. Die planmäßigen Abschreibungen mindern das 

Anlagevermögen um rd. 2.906 T€.

Umlaufvermögen 3.212 3.408 4.289 881 Forderungen zum Vorjahr gestiegen (881 T€). Leicht 

geringerer Kassenbestand bei Kreditinstituten.

Rechnungsabgrenzungs-

posten

498 717 1.166 448 Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es 

sich um Vorauszahlungen (Beamtenbesoldung 87 T€, Hard- 

und Softwarepflegekosten und -mieten 833 T€), die erst 

Aufwand für nachfolgende Wirtschaftsjahre darstellen und 

abgegrenzt werden müssen.

Passiva

Eigenkapital 3.722 4.238 4.281 43 Das Eigenkapital steigt in Folge des positiven 

Jahresergebnisses 2018.

Fremdkapital 6.083 6.307 10.023 3.716 Besteht im Wesentlichen aus dem Anstieg der 

Verbindlichkeiten ggü. dem Träger (3.738 T€).

Rechnungsabgrenzungs-

posten

1.647 1.249 1.168 -81 In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die 

vor dem Bilanzstichtag 31.12. erhaltenen Mietzahlungen 

enthalten, die sich auf folgende Wirtschaftsjahre beziehen 

und dementsprechend vom HABIT abgegrenzt werden 

müssen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der 

Nutzungsdauer der vermieteten Anlagegüter.

Bilanzsumme 11.452 11.793 15.471 3.678

Kennzahlen 2016

Ist

2017

Ist

2018

Ist
Definition

Kapitalstrukturanalyse

Eigenkapitalquote 32,5% 35,9% 27,7% Eigenkapital / Gesamtkapital

Fremdkapitalquote 67,5% 64,1% 72,3% Fremdkapital / Gesamtkapital  
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3. Gewinn- und Verlustrechnung 

Kurz Gewinn-und 

Verlustrechnung (in T€)

2015

Ist

2016

Ist

2017

Ist

2018

Ist

Abw. Kommentierung zu wesentlichen 

Abweichungen

Umsatzerlöse 13.792 14.016 15.022 15.269 247 Die Umsätze setzten sich aus den drei 

Bereichen Anwendungsbereitstellung, 

Arbeitsaufträge und Übrige zusammen. 

Geringere Umsätze im Bereich 

Anwendungen (-110 T€) und Arbeitsaufträge 

(-264 T€) werden durch Bereitsstellungen 

(+620 T€) überkompensiert.

Sonstige betriebliche Erträge 587 562 557 549 -8 Beinhaltet im Wesentlichen Kompensations-

zahlungen für weggefallene Umsätze mit 

dem WBH (540 T€).

Gesamtertrag 14.379 14.578 15.579 15.817 239 ./.

Materialaufwand -3.530 -3.396 -3.879 -4.446 -567 Die Position umfasst vorwiegend die 

Aufwendungen für bezogene Leistungen, 

wobei die Bereiche Miete Hardware/Software 

deutliche Kostentreiber sind. 

Personalaufwand -6.421 -6.755 -7.126 -7.268 -141 Der Personalaufwand ist im Vergleich zum 

Jahr 2017 gestiegen. Der wesentliche Effekt 

resultiert aus erhöhten Löhnen und 

Gehältern und entsprechenden 

Sozialleistungen bei gleichzeitig höherer 

Anzahl Mitarbeiter.

Abschreibungen -2.905 -3.065 -3.199 -2.906 293 Abschreibungen auf das immaterielle 

Vermögen von rd. 1.018 T€ und auf das 

Sachanlagevermögen von rd. 1.888 T€. 

Reduzierung durch Umstellung von Software-

Kauf auf - Miete. 

Sonstiger betrieblicher Aufwand -1.152 -919 -834 -964 -130 Die Position umfasst u.a. Gebäudemieten, 

Fortbildungskosten und die Verwaltungs-

kostenumlage der Stadt Hagen. In 2018 

Anstieg der Energiekosten (+138 T€) durch 

Verlängerung Mietverhältnis altes 

Rechenzentrum und sukzessive 

Inbetriebnahme des HRZ.

Gesamtaufwand -14.008 -14.134 -15.038 -15.584 -546 ./.

Finanzergebnis -22 -9 -24 -22 1 Abzinsung langfristiger Rückstellungen und 

Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten 

im Rahmen der gegenseitigen 

Bestandsverstärkung mit der Stadt Hagen.

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 ./.

Steuern vom Einkommen und 0 0 0 0 0 ./.

Sonstige Steuern -1 -1 -1 -1 0 ./.

Ergebnis nach Steuern 349 433 516 211 -305 ./.

Verlustvortrag -56 0 0 0 0 ./.

Entnahme aus Rücklagen 116 97 152 300 148 zweckgebundene Verwendung 

Dokumentenmanagementsystem (178 T€) 

und Standortwechsel (122 T€)

Ausschüttungen 0 0 0 0 0 ./.

Bilanzergebnis nach Steuern 408 531 668 511 -157 ./.

Kennzahlen 2015

Ist

2016

Ist

2017

Ist

2018

Ist

Definition

Rentabilitätsanalyse

Umsatzrentabilität 2,5% 3,1% 3,4% 1,4% Ergebnis vor Steuern / Umsatz

Eigenkapitalrentabilität 10,6% 11,6% 12,2% 4,9% Ergebnis nach Steuern / Eigenkapital

Gesamtkapitalrentabilität 3,3% 3,8% 4,4% 1,4% Ergebnis nach Steuern / Gesamtkapital  
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4. Vergleich Plan/Ist 
 
Kurz Gewinn-und 

Verlustrechnung  (in T€)

2017

Ist

2018

Plan

2018

Ist

Abw. Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen

Umsatzerlöse 15.022 15.409 15.269 -141 Maßnahmen wurden nicht oder nicht im geplanten 

Umfang umgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge 557 544 549 5 Beinhaltet im Wesentlichen Kompensationszahlungen 

für weggefallene Umsätze mit dem WBH (540 T€).

Gesamtertrag 15.579 15.953 15.817 -136 ./.

Materialaufwand -3.879 -4.964 -4.446 518 Die Planunterschreitung der in dieser Position 

enthaltenen bezogenen Leistungen korrespondiert mit 

der o.g. Entwicklung der Planunterschreitung der 

Umsatzerlöse.

Personalaufwand -7.126 -7.425 -7.268 157 Insbesondere eine geringere 

Versorgungskostenumlage der Stadt Hagen für Beamte 

und zeitweise unbesetzte Stellen führen zu einem 

reduzierten Personalaufwand.

Abschreibungen -3.199 -3.664 -2.906 758 Geplante Maßnahmen wie z.B. das neue Backup-

Rechenzentrum sind noch nicht fertiggestellt und somit 

nicht aktiviert.

Sonstiger betrieblicher Aufwand -834 -964 -964 0 ./.

Gesamtaufwand -15.038 -17.017 -15.584 1.433 ./.

Finanzergebnis -24 -9 -22 -13 Zinsaufwand für Kassenkredit bei der Stadt Hagen 

geringer berücksichtigt als eingetroffen.

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 ./.

Steuern vom Einkommen und 

Ertrag

0 0 0 0 ./.

Sonstige Steuern -1 -1 -1 0 ./.

Ergebnis nach Steuern 516 -1.074 211 1.285 ./.

Verlustvortrag 0 0 0 0 ./.

Entnahme aus Rücklagen 152 1.074 300 -774 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen für das 

Projekt Einführung Dokumentenmanagementsystem 

(178 T€). Geringere Entnahme für den Standortwechsel 

HABIT (121 T€).

Ausschüttungen 0 0 0 0 ./.

Bilanzergebnis nach Steuern 668 0 511 511 Positiver Bilanzgewinn wird wie folgt verwendet: 

Einstellung in die zweckgebundene Rücklage 

Standortwechsel (451 T€) & Vorprojekt S/4 HANA (60 

T€).  
 

5. Lagebericht 

Die im Lagebericht dargestellte und beurteilte Lage der Gesellschaft einschließlich 
seiner voraussichtlichen Entwicklung hält der Wirtschaftsprüfer für plausibel und in-
haltlich zutreffend. Folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung sind zu nen-
nen: 
 
Die Fortschreibung des Risikomanagements für das Wirtschaftsjahr 2018 zeigt keine 
gravierenden Auffälligkeiten.  
 
Durch die Abnahmeverpflichtung aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der 
Stadt Hagen ist die mittelfristige Finanzierung gesichert. 
 
Der Eigenbetrieb HABIT wird zum 31.12.2019 aufgelöst und zum 01.01.2020 als 
„Fachbereich 15 – Fachbereich für Informationstechnologie“ in die Verwaltung der 
Stadt Hagen überführt.  
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